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Vorwort  

 

 

Die Landespflege in der Flurbereinigung umfaßt eine Reihe wichtiger Aufga- 

ben für die Neugestaltung des ländlichen Raumes. Nach den 4 Beiträgen in 

Teil I  - Heft 13 der Schriftenreihe -  sollen in Teil II wiederum einige 

Schwerpunkte beleuchtet werden. 

 

Teil I enthielt folgende Beiträge: 

 

       1.  Die Flurbereinigung im Konflikt zwischen Landwirtschaft 

           und Ökologie 
 

       2.  Ein Beitrag zur systematischen Landschaftsanalyse und 

           -planung 
 

       3.  Die landschaftsgerechte Wegeführung 
 

       4.  Der Streuobstbau, ein landschaftspflegerischer Problem- 

           bereich der Flurbereinigung 

 

Im vorliegenden Teil II sind 4 Abhandlungen wiedergegeben, die so abgefaßt 

sind, daß sie unabhängig voneinander gelesen werden können. Auch sie sollen 

dazu beitragen, die Möglichkeiten der Flurbereinigung für die Erhaltung und 

Neugestaltung unserer Kulturlandschaft aufzuzeigen. Viele Mosaiksteine müs- 

sen zusammengesetzt werden, um letztendlich das gewünschte Bild, das Leit- 

bild eines ökologisch und ökonomisch im Gleichgewicht stehenden ländlichen 

Raumes zu erreichen! 
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Flurbereinigung und Umwelt  

 

von G. Oberholzer, München 

aus Anlaß des 50jährigen Jubiläums des Flurbereinigungsamtes Offenburg 

 

 

 

Meine Damen und Herren! 

 

Der Amtsvorstand des Flurbereinigungsamtes Offenburg hat mich gebeten, an- 

läßlich des 50jährigen Jubiläums dieses Amtes einige Gedanken vorzutragen 

zum Thema "Flurbereinigung und Umwelt". 

Ich bin dem gerne nachgekommen, weil ich mich mit meinen ehemaligen Kolle- 

gen in Baden-Württemberg sehr verbunden fühle; verbunden fühle ich mich 

aber auch mit dem Land am Oberrhein, in dessen südlichstem Teil, im Mark- 

gräflerland, ich aufgewachsen bin. 

 

50 Jahre!  -  Das ist einerseits ein langer Zeitraum, vor allem dann, wenn 

er in eine Zeit des starken Wandels gefallen ist, aber andererseits auch 

ein kurzer, wenn man bedenkt, daß manche von uns diese Zeitspanne miter- 

lebt haben. Das heißt zusammengenommen: Es waren 50 Jahre, die geradezu 

verdichtet ungeheure Veränderungen mit sich gebracht haben, die einem vor 

allem bewußt werden, wenn man die Rahmenbedingungen, die politische und 

insbesondere die agrarpolitische Situation am Beginn, Mitte der 30er Jahre, 

und am Ende, Mitte der 80er Jahre, miteinander vergleicht. 

Wir stehen heute in einer Zeit mit einer unbefriedigenden Umweltsituation. 

Der Wohlstand der Menschen ist einerseits noch nie so groß gewesen wie 

heute, doch diese Menschen können sich andererseits nicht mehr recht er- 

freuen an ihrer Umwelt: Diese ist krank  -  das macht uns traurig; sie 

droht verwüstet zu werden  -  das macht uns Angst; verwüstet, vielleicht 

nur langsam, doch unaufhörlich, vielleicht aber auch mit einem Schlag, sei 

es ein Erst- oder Zweitschlag, und die Betrachtungen unseres badischen 

Landsmannes Johann Peter Hebel über die Vergänglichkeit im Anblick der 

zerfallenden Ruinen des Röttler Schlosses und seine Visionen von der ver- 

kohlten und totenstillen heimatlichen Erde des Wiesentals machen uns immer 

wieder betroffen. Und wir fragen uns dann "so wie d'r Bueb d'r Ätti: Öb's 
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üsem Hus echt au e mol so gocht?" 

Nun befürchten Sie nicht, daß ich Ihnen ein Klagelied über die heutigen 

Menschheitsängste singe. Wir sind heute bei den Flurbereinigern, ich gehö- 

re selbst zu ihnen, und diese Menschen sind in ihrem beruflichen Wirken 

von Optimismus getragen, von Optimismus, daß sie Gutes bewirken, daß sie 

helfen können, draußen auf dem Lande das Leben leichter zu gestalten, daß 

sie einen Beitrag leisten zu einem echten Fortschritt. 

Nur allein entscheiden sie nicht, was Fortschritt sein soll; das Leitbild 

ihrer Arbeit ist im Flurbereinigungsgesetz verankert, und das wiederum ist 

Ausdruck der politischen Willensbildung. 

 

 

1.  Historischer Rückblick 

 

Schauen wir zurück, so erkennen wir, daß die Flurbereinigung früher nicht 

nur unter verschiedenen Namen gelaufen ist  - Feldbereinigung und Umle- 

gung - , sondern daß sie in vielen Dingen auch ein Kind der Zeit war. Sie 

hat die Umwelt, unseren ländlichen Raum, so mit geformt, wie es jeweils für 

notwendig erachtet wurde. Sie ist ein Handlungsinstrument der Exekutive 

und somit eingebunden in den jeweiligen staatlichen Willen. 

Ein Blick zurück auf die Jugendjahre unseres gefeierten Amtes zeigt, in 

welche Zeit es hineingeboren wurde und wie seine Aufgaben damals formu- 

liert waren. Nach den Anfangsjahren, in denen noch das Badische Feldberei- 

nigungsgesetz von 1931 [3] Geltung hatte, waren es das Reichsumlegungsge- 

setz von 1936 [11] und die Reichsumlegungsordnung RUO von 1937 [12], wel- 

che die rechtlichen Zielvorgaben lieferten. In der RUO heißt es u.a.: "Die 

Neugestaltung hat dem Ziele zu dienen, die Ernährungs- und Selbstversor- 

gungsgrundlage des deutschen Volkes zu verbessern. Die Feldmark ist neu 

einzuteilen und zersplitterter Grundbesitz wirtschaftlich zusammenzulegen; 

Wege, Gräben, Vorflut-, Entwässerungs- und Bewässerungsanlagen sind zu 

schaffen, Bodenverbesserungen vorzunehmen und alle Maßnahmen, wie Auflocke- 

rung der Ortslage, zu treffen, durch welche die Grundlagen der Wirtschafts- 

betriebe verbessert werden, der Arbeitsaufwand vermindert und die Bewirt- 

schaftung erleichtert wird." 

Das sind nun Grundsätze, die gar nicht so eng zeitbezogen klingen, sondern 
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die sich aus der allgemeinen sozio-ökonomischen Entwicklung der letzten 

200 Jahre ableiten lassen. 

Als im 18. Jahrhundert und zu Beginn des 19. Jahrhunderts die feudal-stän- 

dische Ordnung langsam ihr Ende fand und als durch die Gedanken des Ratio- 

nalismus, der Aufklärung wie auch des Liberalismus ein neues Bild der 

Agrarverfassung sich abzuzeichnen begann, wurde das Land so bewirtschaftet 

wie Jahrhunderte zuvor. Der Bauer im Kampf mit der Natur; sein Ziel, 

fruchtbare Felder und Wiesen der Natur abzuringen, die Erde sich untertan 

zu machen. Es waren die Mühe und Arbeit, um das tägliche Brot zu sichern. 

Die Erträge waren gegenüber heute noch bescheiden, und das Gespenst des 

Hungers ging ständig um. 

Die Natur war damals eine Größe, welcher der Mensch viel stärker ausgelie- 

fert war, die ihn bedrohte, die er fürchtete. Die wilde Natur zurückzu- 

drängen, das Land nutzbar zu machen und zu erhalten, es zu bebauen, das 

war Kultur! Sich an der Natur zu erfreuen, auf die Berge zu steigen oder 

die Wälder zu durchwandern, das wäre damals eine verrückte Idee gewesen. 

Wir brauchen nur wieder einmal in einem landwirtschaftlichen Lehrbuch des 

18. Jahrhunderts zu lesen, um zu sehen, wie dieses Zurückdrängen der wil- 

den Natur als menschliche Kulturtat geschildert wurde. So schreibt zum 

Beispiel 1773 Pfarrer Mayer aus dem Hohenlohischen [6]: 

 

Hecken, Bue \che, Waldungen, Dornen auf 
den Feldern \ind alle\amt dem Feldbau in vielen 
Aus\ichten \ehr \chädlich. 

 
Auf dem Platze, die \ie einnehmen, koente man 

Getraide oder Gras bauen. 
 
Unter und in ihnen \ammeln  \ich alle \chaedliche 

Inseckten: Raupen, Schnecken, Maeu\e, Maul- 
wue rfe, Hasen und dergleichen.*) 

 
In ihnen ni\ten die Voegel, und die Sperlinge 

finden da ihre Frey\ae tte gegen den Geyer, \ammlen 
\ich da be\taendig in Menge, und thun von da aus 
die schaedlich\ten Ausfae lle auf das Getraide; in offe- 
nen Feldern findet man \ie niemalen, aber in unzehl- 
barer Menge an allen Hecken und Bue \chen. *) 
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Der Schatte i\t dem Getraide allemal in \einem 
be\\eren Wachsthume hinderlich, und den Schatten 
geben Hecken, Waldungen und Bue \che. 

 
Der Schnee \ammlet \ich da und hat auf Haufen 

hinter die\en allemal Schuz, und nirgendswo hae lt 
er \ich lae nger als da; er i\t aber \o dem Saamen 
\ehr \chae dlich, verur\achet anhaltende Kae lte, der 
Saame ro\tet hier aus und verdirbt. 

 
Die\es alles i\t Ur\ache, daß un\re Bauren auf 

allen ihren Feldern alle und jede Bue \che verteiben, 
die Hecken aus\tocken, oder \ie, wo \ie um des An- 
laufs willen \olcher bedue rfen, alle Jahre \ehr tief 
abhauen und erniedrigen. Waldungen \ind, wie 
ich \chon ge\agt habe, wenige, und die nur an Ber- 
gen, auf den Graenzen, folglich \ind wir auch dadurch 
von manchem \chae dlichen frey, und un\er Amt i\t 
einem \choenen Garten nicht ungleich. 

 

Die 2. Hälfte des 18. und die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, die im Rah- 

men der sogenannten Bauernbefreiung die Lösung des Landwirts von seinen 

grundherrschaftlichen und genossenschaftlichen Bindungen brachte, waren 

auch geprägt durch die Einführung neuer Pflanzen wie der Klee, der Mais 

und die Kartoffeln, wodurch die alte Dreifelderwirtschaft ihr Ende fand. 

Strukturelle Verbesserungsmaßnahmen waren in dieser Zeit vor allem die 

Allmendablösungen, allmählich auch, in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, 

die Anlage neuer Wegenetze, in manchen Gebieten aber auch umfangreiche Me- 

liorationen. 

Den stärksten Wandel in der Landbewirtschaftung brachte die Entwicklung 

der Agrartechnik in unserem Jahrhundert; der Einsatz der Maschinen ließ 

sehr schnell deutlich werden, daß die alten, sich in Jahrhunderten ent- 

wickelten Grundstücksstrukturen ein großes Hindernis für eine rationelle 

Bewirtschaftung bilden. Der Ruf nach einer Zusammenlegung der kleinen, un- 

förmigen und zerstreut liegenden Grundstücke zu größeren Bewirtschaftungs- 

einheiten wurde immer lauter, und damit gewann die Flurbereinigung zuneh- 

mend an Bedeutung. Die Zusammenlegung, oftmals in Verbindung mit dem Bau 

von Be- und Entwässerungsanlagen, und die günstige Erschließung der Grund- 

stücke durch ein gut ausgebautes Wegenetz waren Maßnahmen, die geeignet 

waren, die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen und das Land rationeller zu be- 

wirtschaften. Die Sicherung der Ernährungsbasis wurde umso dringender, je 

stärker die Bevölkerungszahl wuchs. 
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Diese Sicherung der Ernährung, das war das Hauptziel der agrarstrukturel- 

len Maßnahmen, also ein im Grunde genommen gar nicht so sehr von politi- 

schen Strömungen abhängiges Unternehmen. Unter verschiedenen politischen 

Vorzeichen kann dieser Aspekt natürlich gesehen werden, z.B. als Autarkie- 

bestrebungen und das auch als Vorbereitung zu einem geplanten Krieg wie in 

den Zeiten des Dritten Reiches, aber auch als reine Überlebensnotwendig- 

keit nach dem totalen Zusammenbruch, als das letzte Mal eine große Hungers- 

not über unser Land kam. 

In einer Regierungserklärung von 1947 [10] sagte der damalige badische 

Staatspräsident Wohleb: "In einem Land mit vorwiegend bäuerlichem und 

kleinbäuerlichem Besitz kann auf die Dauer nur dem die Nutzung des Bodens 

belassen bleiben, der nachweisbar das letzte aus ihm herausholt. Eine Bo- 

denreform wird daher neben der Schaffung gesunder Betriebsverhältnisse und 

der Gewinnung von Neuland vor allem die Aufgabe haben, die gesamte Land- 

wirtschaft rationell zu gestalten. 

Hier anschließen müssen sich großzügige Maßnahmen der Landeskultur zur 

Verbesserung und zur Gewinnung von Kulturland. Noch nicht abgeschlossene 

Feldbereinigungsverfahren sind so rasch wie möglich zu Ende zu führen und 

neue für die Erholung und Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion 

notwendige Umlegungen in Angriff zu nehmen ..." 

Seit dieser Zeit sind nun einige Jahrzehnte vergangen, und der Wandel war 

größer denn je: Der wirtschaftliche Aufschwung kam, und auch die landwirt- 

schaftliche Produktion begann zu steigen. 1953 wurde das Reichsumlegungs- 

gesetz durch das Flurbereinigungsgesetz ersetzt. Ziel der Flurbereinigung 

sollte weiterhin sein, die landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche 

Erzeugung und die allgemeine Landeskultur zu fördern. 1957 wurde die EWG 

gegründet, die Landwirtschaft sollte als erster Wirtschaftszweig voll in- 

tegriert werden, sozusagen als Bannerträger für die europäische Einigung. 

Die weitere technische und naturwissenschaftliche Entwicklung brachte für 

die Landwirtschaft eine ungeahnte Steigerung ihrer Produktion, und man muß 

sich immer wieder die Zahlen vor Augen führen, um zu erkennen, in welchem 

ungeheuren Entwicklungsprozeß die Landwirtschaft auch heute noch steht. 

Die Flächenproduktivität zum Beispiel ist bei Getreide im Zeitraum von 

1960 bis 1981 von 28 auf 45 dz/ha angestiegen, die Milchleistung pro Kuh 

von 3.300 auf 4.600 l/Jahr [1]. Während 1 Landwirt 1968 noch 26 Personen 
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ernähren konnte, waren es 1979 bereits 41 [2]. Der Anteil der Erwerbstäti- 

gen in der Landwirtschaft ging dabei fortlaufend zurück, von 25 % 1950 auf 

14 % 1960 und 5 % heute. Viel weniger Landwirte erzeugen heute auf weniger 

Fläche  - es sind seit 1950 5 % weniger -  viel mehr als je zuvor, viel 

mehr als verbraucht werden kann. 1983 lag der Selbstversorgungsgrad in der 

Bundesrepublik für Milch bei 130 %, für Butter bei 158 % und für Weizen 

bei 109 % [5]. 

Nun vergleichen Sie einmal die landwirtschaftliche Situation in den ersten 

15 Jahren des Amtes mit derjenigen der letzten 15 Jahre, und Sie erkennen, 

daß wir heute etwas ganz Neues, etwas noch nie Dagewesenes vor uns haben: 

eine gewaltige Überproduktion, Milchseen und Butterberge, daß keiner mehr 

bald weiß, wohin. Dieses System der Überproduktion kostete 1983 die EG 

41 Milliarden DM! Und trotzdem ist das Einkommen unserer Landwirte gegen- 

über anderen vergleichbaren Berufsgruppen zurückgeblieben! 

Nun, jede Entwicklung hat mehrere Seiten: Wir müssen auch sehen, daß diese 

Produktionsausweitung vor allem durch eine starke Steigerung des Düngemit- 

telverbrauchs und durch vermehrten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln be- 

wirkt wurde; bei Stickstoff zum Beispiel von 26 kg/ha 1950 auf 127 kg/ha 

1980, also um fast das 5-fache [14; 4]; bei Herbiziden von 1971 bis 1981 

eine Erhöhung um 76 % [4; 9]. Dazu kamen weitere Intensivierungsmaßnahmen: 

Von der Flächenausstattung her ist ja ein Großteil unserer Betriebe zu 

klein; sie mußten deshalb stets versuchen, aufzustocken und wo die Flächen 

dazu nicht vorhanden waren, eine sogenannte innere Aufstockung vorzunehmen, 

z.B. durch Umbruch von Grünland zu Ackerland, durch Beseitigung ertrags- 

mindernder Staunässe, durch verstärkte Nutzbarmachung von bisher mehr ex- 

tensiv bewirtschafteten Flächen usw. 

Diese Entwicklung, zusammen mit einem ständigen Verbrauch von landwirt- 

schaftlichen Flächen für Siedlung und Verkehr, für Erholung und Freizeit, 

hat eine negative Veränderung unserer Umwelt mit sich gebracht. Diese Um- 

welt ist ungesünder, nivellierter und eintöniger geworden. Naturnahe Ele- 

mente sind zurückgegangen: Gehölze, Hecken und Bäume sind weniger gewor- 

den; es blühen nicht mehr so viele Blumen, weil Trocken- und Magerrasen- 

flächen verschwanden, den Amphibien fehlen die Tümpel und Feuchtwiesen, 

und seit ihrem Rückgang kamen auch viele Störche nicht mehr zu uns, die 

für unsere Oberrheinlandschaft doch so charakteristischen Vögel. Viele 
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Pflanzen- und Tierarten sind bedroht, weil ihre Lebensräume immer kleiner 

werden. Dazu kommt noch die Umweltverschmutzung: die Schadstoffe in der 

Luft, im Boden, im Wasser. Sensible Indikatoren zeigen schon längst da- 

durch ausgelöste Schädigungen und Krankheiten an. 

In dieser gegenwärtigen Gesamtsituation, die sowohl eine unbefriedigende 

ökonomische Seite wie aber auch eine unbefriedigende ökologische Seite 

zeigt, müssen wir das Instrument der Flurbereinigung heute sehen. 

 

 

2.  Die Flurbereinigung heute 

 

Die Flurbereinigung hat sich der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten 

anpassen müssen. Bereits in den 60er Jahren zeichnete sich eine landwirt- 

schaftliche Überproduktion ab, und so wurde als Leitziel nicht mehr die 

Steigerung der Produktion, sondern die Steigerung der Arbeitsproduktivität 

gesehen. Auch wurde der ländliche Raum immer mehr in seiner Funktion als 

Erholungsraum für die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung erkannt, und 

die Landschaftspflege einschließlich der Erschließung der Landschaft für 

die Erholungssuchenden wurde auch als eine wichtige Aufgabe mit übernommen. 

In der Novellierung des Flurbereinigungsgesetzes 1976 kam diese Aufgaben- 

verschiebung zum Ausdruck, wenn in § 1 anstelle der Förderung der land- 

und forstwirtschaftlichen Erzeugung nun die Verbesserung der Produktions- 

und Arbeitsbedingungen gerückt wurde und wenn zur Förderung der Landeskul- 

tur auch die Förderung der Landentwicklung hinzutrat. Die Flurbereinigung 

wurde immer mehr als eine wirkungsvolle integrale Maßnahme für den ländli- 

chen Raum erkannt. Die zunehmende Einbeziehung der Dörfer zeigte, daß auch 

sie umfassend am besten in Verbindung mit der Erneuerung der Flurstruktur 

entwickelt werden können. In großem Maße kam auch die Landbereitstellung 

für infrastrukturelle Maßnahmen, insbesondere für den Autobahnbau, auf die 

Flurbereinigung zu. Neben der Landwirtschaft rückten so immer mehr neue 

Aufgabenbereiche in den Vordergrund: Landschaft, Siedlung und Infrastruk- 

tur, so daß wir wahrlich das Instrument der Flurbereinigung heute in einem 

umfassenden Sinne zur Entwicklung des ländlichen Raumes einsetzen können. 

Daß dies nicht immer in wünschenswertem Maße praktiziert werden kann, 

liegt auch daran, daß die Flurbereinigungsämter auch nur beschränkt mit 

finanziellen Mitteln und Personal ausgestattet sind, so daß sie diesen in- 
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tegralen Gedanken leider nicht überall verwirklichen können. 

Auch gegenüber der Flurbereinigung kritisch eingestellte Mitbürger müssen 

anerkennen, daß die Flurbereinigungsbehörden, obwohl sie sehr stark in das 

private Eigentum, in das wohlbehütete Eigentum von Grund und Boden, ein- 

greifen, sich doch mit verhältnismäßig wenigen, die den Gang vor das Ge- 

richt gehen, auseinandersetzen müssen. Diese Tatsache ist umso erstaunli- 

cher, wenn heute bei Maßnahmen von solch umfassender Art sich in der Regel 

eine Welle des Widerstandes erhebt und die Durchführung oftmals geradezu 

blockiert wird. 

Das Geheimnis einer allseits befriedigenden Flurbereinigung ist die starke 

Einbeziehung der Betroffenen in das Flurbereinigungsgeschehen  - das ist 

eine schon längst praktizierte Bürgerbeteiligung - , eine Einbeziehung 

aber auch aller Behörden und Institutionen, welche die Geschicke des länd- 

lichen Raumes mitbestimmen, und das Bemühen, Gegensätze auszugleichen und 

gute Kompromisse zu finden. Und dann ist es natürlich für die Wirkungswei- 

se der Flurbereinigung entscheidend, daß nicht nur diskutiert und geplant 

wird, sondern daß diese Planungen zügig vollzogen werden. Das läßt den 

Flurbereinigungsingenieur zu einem nüchternen und real denkenden Menschen 

werden. Er weiß, jeder Strich, den er auf dem Plan zieht, muß er an Ort 

und Stelle vollziehen, er muß, wenn es darauf ankommt, ihn sogar vor Ge- 

richt verteidigen. 

Und wer die Grundstücksgrenzen bewegen kann, der kann vieles bewegen. Die 

Möglichkeit, die Grenzen des Grundeigentums, die oft in einer jahrhunder- 

telangen Entwicklung erstarrt sind, neu festlegen zu können, und alles 

unter dem Gesichtspunkt einer wertgleichen Abfindung, gibt der Flurberei- 

nigung die große Chance, den ländlichen Raum im Sinne eines Ausgleichs 

zwischen öffentlichen Interessen und privaten Bedürfnissen heute und auch 

in Zukunft wirkungsvoll gestalten zu können. 

Die heutige Flurbereinigung stößt aber auch immer wieder an die Grenzen 

ihrer Möglichkeiten und muß auch immer wieder feststellen, daß manche 

grundsätzlichen Fragen der Raumordnung viel zu wenig konkretisiert sind. 

Am Beispiel der schwierigen Auseinandersetzung zwischen den ökonomischen 

und ökologischen Forderungen, die heute in der Umweltdiskussion gestellt 

werden, soll dies verdeutlicht werden. 
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3.  Die Flurbereinigung in der Auseinandersetzung zwischen 

    Ökonomie und Ökologie 

 

Die Flurbereinigungsämter bemühen sich heute, vielfältige Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu planen und zu verwirklichen. 

Hierbei bricht eine Konfliktsituation zwischen den Bedürfnissen der Land- 

bewirtschaftung und den Forderungen der Ökologie in fast jedem Verfahren 

auf. Es bilden sich meist mehr oder weniger starre Fronten, und der Flur- 

bereinigungsingenieur steht mitten drin. Es liegt nun sehr wesentlich an 

ihm, die beiden Seiten zu einem sachlichen Gespräch zu bringen, bei dem 

die Argumente vorgetragen und diskutiert werden, damit alle erkennen, daß 

jedes Problem seine zwei Seiten hat und daß es von jeder Seite her ge- 

rechtfertigte Argumentationen gibt. 

Die Fronten verhärten sich überall dort, wo nicht von der gegenwärtigen 

politischen Situation und Gesetzeslage ausgegangen, sondern wo Agrar- 

und Umweltpolitik auf der Ebene eines Flurbereinigungsverfahrens betrieben 

wird. Dort heißt es dann zum Beispiel: "Ihr Landwirte produziert je sowie- 

so schon zuviel, was wollt Ihr dann noch bessere Bewirtschaftungsmöglich- 

keiten!" Und: "Ihr Naturschützer, Ihr wollt uns am liebsten gleich enteig- 

nen!" Der Flurbereinigungsingenieur, ja die Flurbereinigung insgesamt, ge- 

rät dann immer wieder in die Gefahr, daß sie sich zwischen zwei Stühle 

setzt. Dem einen geht der Naturschutz in der Flurbereinigung zu weit, dem 

anderen die Unterstützung der Landwirtschaft, und beide lehnen dann, wenn 

es hart auf hart kommt, die Flurbereinigung ab, d.h. es bleibt dann alles 

beim alten. 

Wir müssen deshalb bei der Betrachtung der heutigen Flurbereinigungstätig- 

keit klar auseinanderhalten: Was ist gegenwärtig machbar und was wäre dar- 

überhinaus wünschbar? Das Wünschbare in Zukunft möglich zu machen, ist 

hauptsächlich Sache der Politik, in unserem Falle der Agrar- und Umweltpo- 

litik, und muß sich in neuen Gesetzen bzw. Gesetzesänderungen niederschla- 

gen. 

 

3.1  Fehlendes konkretes Leitbild 

 

Zu Beginn eines Flurbereinigungsverfahrens muß zweckmäßigerweise der vor- 

handene Bestand an naturnahen Elementen aufgenommen und nach wertvollen 
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Biotopen und Kleinstrukturen aufgeschlüsselt werden, wobei auch ihr Flä- 

chenanteil und ihre räumliche Verteilung festgestellt wird. 

Auf der Grundlage dieser Bestandsaufnahme muß dann geplant werden, wie das 

Alte gesichert und durch Neues ergänzt werden kann. Dazu gehört jedoch ein 

Leitbild, eine Vorgabe, die aussagt, was wünschenswert wäre, wie eine na- 

turnahe Kulturlandschaft in dem konkreten Fall aussehen sollte. Hier be- 

ginnen nun die ersten Schwierigkeiten. Theoretisch müßte dies aus den über- 

geordneten Planungen zu entnehmen sein, insbesondere aus den Landschafts- 

rahmenplänen. Man ist jedoch immer wieder enttäuscht, wie wenig Konkretes 

darin enthalten ist; meistens sind es nur die gängigen Schlagworte wie Er- 

haltung der natürlichen Ressourcen, Biotopverbund, ökologische Ausgleichs- 

flächen. Den Begriff "Flurdurchgrünung" haben wir kürzlich als einzige 

Leitbildaussage für einen intensiv bewirtschafteten regionalen Agrarraum 

gefunden. 

Nun könnte man als nächstes auf die Idee kommen, Biologen, die sich ja 

eingehend mit der Natur befassen, zu befragen. Aber die Erfahrung hat ge- 

lehrt, daß sie in der Regel Spezialisten sind, was man ihnen angesichts 

der Vielfalt der Natur auch nicht zum Vorwurf machen kann; der eine ist 

Vogelkundler, der andere Amphibienforscher, der dritte Insektenspezialist. 

Und sie sehen zwangsläufig das Problem der Naturgestaltung vor allem aus 

ihrer Spezialistensicht, und das gibt dann ganz verschiedene Wunschvor- 

stellungen. Fragen wir Landschaftsarchitekten, so sehen sie besonders das 

ästhetische Moment, fragen wir Geographen, so sehen sie vor allem das 

flurhistorische Moment, usw. 

Es ist ein Kennzeichen für die gegenwärtige Lage der Wissenschaft, daß sie 

in eine Vielzahl von einzelnen und oft sehr eng begrenzten Gebieten aufge- 

splittert ist und kaum jemand die Erkenntnisse aus den Einzelgebieten zu 

einem großen Ganzen zusammenführt. Ein kürzlich von der Bayerischen Akade- 

mie für Naturschutz und Landschaftspflege durchgeführtes Symposium über 

die gegenwärtigen Erkenntnisse der für unsere Agrarlandschaft so wichtigen 

Inselökologie hat z.B. bestätigt, daß es zwar eine ganze Reihe von Einzel- 

untersuchungen verschiedener Disziplinen über die zweckmäßige Gestaltung 

von ökologisch wertvollen Flächen gibt, daß aber noch sehr viele Fragen 

offen stehen, darunter für die Flurbereinigungsarbeit so wichtige wie: Ist 

es besser, naturnahe Flächen in der Agrarlandschaft mehr zu verteilen oder 
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sie zu wenigen, jedoch großen Flächen zu konzentrieren? 

 

3.2  Der Flächenbedarf für Naturschutz und Landschaftspflege 

Als weitere wichtige Frage taucht immer wieder die Größenordnung der für 

ökologische Belange benötigten Flächen auf. Genügen nur wenige Prozente 

oder sollen es 10 Prozent sein, wie zum Teil gefordert wird. Daß dies 

nicht allgemein beantwortet werden kann, dürfte klar sein, weil die natur- 

räumlichen Voraussetzungen doch sehr unterschiedlich sind. Aber nimmt man 

einmal einen konkreten Fall an, z.B. eine intensiv bewirtschaftete ebene 

Ackerlandschaft mit nur noch wenigen naturnahen Elementen, so wäre die Be- 

antwortung der Frage nach der notwendigen Ausstattung mit naturnahen Flä- 

chen schon entscheidend wichtig. Hierbei tut sich schon die nächste Frage 

auf: Sollten wir uns nicht zuerst klar werden über eine Ausscheidung von 

großräumigen Vorranggebieten, solche mit mehr Vorrang für die Landwirt- 

schaft und solche mit Vorrang für ökologische Belange, jedoch auch für den 

ersteren Fall mit einer gewissen Mindestausstattung naturnaher Elemente. 

Darüber ist zwar in der Raumordnung und Landesplanung schon viel gespro- 

chen, jedoch noch wenig Konkretes und Verbindliches festgelegt worden. 

Für die Flurbereinigung, die ja handeln, d.h. in diesem Fall Flächen aus- 

weisen soll, wäre die Klärung solcher Fragen natürlich außerordentlich 

wichtig. Sie muß sich nämlich überlegen: Wie können die benötigten Flächen 

aufgebracht werden und was kosten sie? Und gleichzeitig muß sie eine Ko- 

sten-Nutzen-Analyse durchführen und dabei darauf aufmerksam machen, daß 

das Land in intensiv bewirtschafteten Ackergebieten mit guten Böden das 

Mehrfache kostet als das in weniger intensiv bewirtschafteten mit schlechte- 

ren Böden. Wäre nicht auch aus diesem Grunde eine Differenzierung 

zweckmäßig? 

Sie sehen, Fragen über Fragen. Der Flurbereinigungsingenieur kann jedoch 

nicht warten, bis sie alle geklärt sind, sonst müßte er wahrscheinlich 

noch lange warten. In Einschätzung des in der gegenwärtigen Situation 

Machbaren wird er versuchen, sich möglichst mit vielen, die sich mit Natur, 

Landschaft und Landwirtschaft befassen  - Behörden, Gemeinden, Vereine, 

Einzelne - , zusammenzusetzen, um möglichst viel Sachverstand zu vereini- 

gen und um so auf pragmatische Weise gute Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 

Auch mit Hilfe unseres jetzigen Flurbereinigungsgesetzes sind schon gute 
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Lösungsmöglichkeiten vorhanden: Eine Landaufbringung durch Landabfindungs- 

verzichte nach § 52 FlurbG oder, was jedoch problematischer ist, in gerin- 

gem Umfang auch über den Abzug nach § 47 FlurbG für gemeinschaftliche und 

öffentliche Anlagen. Manchmal ist jedoch bereits Land der öffentlichen 

Hand vorhanden, jedoch nicht an der richtigen Stelle; dann wird mit der 

Flurbereinigung die hervorragende Möglichkeit gegeben, dieses Land dorthin 

zu verlegen, wo es gebraucht wird. 

Dort wo Bereitschaft auf Landabfindungsverzichte und guter Wille vorhanden 

sind und wo finanzielle Mittel bereitstehen, können auch heute schon im 

Rahmen der Flurbereinigung bemerkenswerte Ansätze für eine sowohl ökono- 

misch wie auch ökologisch befriedigende Gestaltung unseres ländlichen Rau- 

mes gefunden werden. 

Solche Ansätze können jedoch Größenordnungen von 5 – 10 % der Fläche für 

ökologische Belange in der Regel nicht befriedigen; darüber müssen wir uns 

im Klaren sein. Um so weit zu kommen, bräuchten wir neue agrar- und um- 

weltpolitische Weichenstellungen. 

Damit kommen wir schon auf Ausblicke in die Zukunft. Auch für die Flurbe- 

reinigung ist es eine entscheidend wichtige Frage, wie der ökonomisch/öko- 

logische Konflikt gelöst werden kann, und zwar so gelöst, daß er nicht in 

Blockaden und Haßtiraden ausartet, sondern im friedlichen Miteinander be- 

wältigt wird. 

Im Grunde genommen liegt ein möglicher Kompromiß schon jetzt auf der Hand. 

Agrarpolitisch wäre es jetzt schon außerordentlich sinnvoll, einen Teil 

der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus der Produktion zu nehmen oder ex- 

tensiv zu bewirtschaften, und umweltpolitisch wäre es eine große Tat, die- 

se Flächen der Natur zurückzugeben. Auch die Landwirtschaft kann auf die 

Dauer mit der jetzigen Lage nicht zufrieden sein, daß sie gezwungen ist, 

intensiv und viel zu viel zu produzieren, wobei die Mehrproduktion dann 

subventioniert werden muß und bald nicht mehr bezahlbar ist. Mengenbegren- 

zungen, wie sie jetzt bei der Milch eingeführt wurden, führen meines Er- 

achtens ins bürokratische und planwirtschaftliche Chaos. 

Daß wir die bäuerliche Landwirtschaft jedoch erhalten wollen und daß wir 

ihr deshalb ein mit anderen Berufsgruppen vergleichbares Einkommen sichern 

müssen, darüber besteht weitgehend Einigkeit. Es ist jedoch nur die Frage, 
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wie die Lösung des Gesamtproblems möglich ist. Eine Lösung könnte sein, 

daß unsere Landwirtschaft nicht nur über die Erzeugung von Nahrungsmitteln 

ihr Einkommen erwirtschaften muß, sondern daß sie auch für die Pflege un- 

serer Kultur- und Erholungslandschaft und für die Sicherung der natürli- 

chen Umweltfaktoren  - das sind Dienstleistungen für unsere Gesellschaft - 

bezahlt wird. Auch Landabgabe auf Rentenbasis oder Landverpachtung für Na- 

tur- und Erholungszwecke wären zu überlegen. Weitere Einkommensmöglichkei- 

ten könnten auf dem Gebiet der Erholung erschlossen werden, wozu jedoch 

Ideen und Phantasie gehören. Für viele Menschen ist das Land, vor allem 

das naturnahe, immer noch ein Sehnsuchtsobjekt, ja es wird es umso mehr, 

je naturferner ihre Arbeitswelt wird, und das ist auch eine wirtschaftli- 

che Chance für das Land. 

Wie der Abbau der Intensiv- und Überproduktion und die stärkere Einbindung 

der Landwirtschaft in die Aufgaben der Umweltfürsorge, der Naturerhaltung 

und der Erholung im Detail gelöst werden können, sind Fragen, die meines 

Erachtens noch viel stärker durchdacht und diskutiert werden müßten, damit 

endlich überzeugende Zukunftslösungen erarbeitet und in die politische 

Entscheidungsfindung eingebracht werden können. 

Von politischer Seite wird immer wieder die EG als Hemmnis für solche 

neuen Weichenstellungen angeführt, der ständige Zwang, einen gemeinsamen 

Nenner für alle zu finden, also auch für solche Länder, die in der land- 

wirtschaftlichen Entwicklung zurückgeblieben sind und die noch nicht das 

starke Umweltbewußtsein wie in unserer Bundesrepublik kennen. Das darf je- 

doch kein Grund dafür sein, zu resignieren, ansonsten muß man darauf gefaßt 

sein, daß nicht nur das friedliche Nebeneinander von Landwirtschaft und 

Natur, sondern auch der europäische Gedanke gefährdet ist. Und warum sol- 

len für die einzelnen Mitgliedsländer nicht auch mehr individuelle Lösun- 

gen im Gesamtrahmen gefunden werden können? Die Lösung der drei Problembe- 

reiche Abbau der Überproduktion, Sicherung des Einkommens für eine bäuer- 

liche Landwirtschaft und Verbesserung des Naturhaushalts sollte doch auch 

mit einem zunehmenden Zusammenwachsen der europäischen Völker vereinbar 

sein! 

Kommen wir zurück zu unserer Ausgangsfrage: Wieviel Land sollte für Natur- 

schutz und Landschaftspflege aufgebracht werden? Ich habe Ihnen gezeigt, 

daß bei ihrer Beantwortung schon sehr viel Grundsätzliches berührt werden 
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muß. Nun, eine Eigenschaft des Flurbereinigungsingenieurs ist es, daß er 

bei geistigen Höhenflügen immer wieder ein e Zwischenlandung einlegt, um 

den Boden der Wirklichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Und da stellt 

sich ihm sogleich die Frage: Ja, wem soll denn Natur und Landschaft eigen- 

tumsrechtlich eigentlich gehören? 

Hier beobachtet man die verschiedensten Lösungsansätze: Sehr oft werden 

solche Flächen in das Eigentum der Gemeinde überführt, aber auch in das 

des Kreises oder des Landes; dann überträgt man es vielerorts auch in das 

Eigentum von Naturschutzvereinen, zum Teil sogar an mehrere in einer Ge- 

meinde. Mancherorts wird wiederum die Meinung vertreten, so viel wie mög- 

lich in Privathand zu belassen. Nun folgt hier natürlich gleich auch die 

Frage, in wessen Händen die Pflege von Natur und Landschaft am besten 

liegt. Eine allgemeine Antwort wird nicht leicht sein, denn es kommt ja 

immer wieder auch auf die Personen an, welche die Institutionen mit Leben 

erfüllen. Eine zu sehr personenbezogene Antwort jedoch hat den Nachteil, 

daß sie keine langfristige, d.h. stetige Lösung aufzeigt. 

Meines Erachtens muß Natur und Landschaft vor allem zu einer Angelegenheit 

des Bürgers, zu dem ich natürlich auch den Landwirt zähle, gemacht werden, 

wobei eine leicht steuernde Hand des Staates zur Wahrung überörtlicher In- 

teressen nicht fehlen darf. Dazu gehört natürlich auch Sachverstand, der 

dem Bürger oft fehlt, wird hier gern eingewendet. Wir dürfen jedoch nicht 

verkennen, daß es viele idealistisch gesinnte Menschen gibt, die Kenntnis- 

se haben und die bereit sind, sich der Natur anzunehmen. Größere flächen- 

hafte Biotope könnten z.B. von örtlichen Gruppen, die am Naturschutz in- 

teressiert sind, betreut werden, die Kleinstrukturen der Landschaft mehr 

von der Landwirtschaft als Dienstleistung; aber auch eine gegenseitige 

Hilfestellung, z.B. durch extensives Beweiden oder einmaliges Mähen, wäre 

gut denkbar. So müßten Möglichkeiten gefunden werden, die ein friedliches 

Neben- und Miteinander gewährleisten  -  im Interesse aller Bürger einer 

Gemeinde. 

Der ländliche Raum wird in seiner Struktur nicht stehen bleiben. Es ist 

höchste Zeit, daß wir verstärkt uns Gedanken machen, wie es weitergehen 

soll, denn diese neue gegenwärtige Situation erfordert neue Lösungen. Wenn 

wir zurückdenken an das Zitat aus dem 18. Jahrhundert, so könne wir, 200 

Jahre später, einerseits stolz sein, daß für uns das tägliche Brot voll 
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gesichert ist, und das war auch mit eine große Leistung der Flurbereini- 

gung; andererseits sind wir aber alle mit der Natur etwas zu rigoros umge- 

gangen, so daß wir ihr nun zu Hilfe eilen müssen. Gute Ansätze sind schon 

getan worden, auch in der Flurbereinigung; wir müssen jedoch noch mehr 

tun! 

Neue Zukunftslösungen würden natürlich auch für die Flurbereinigung die 

Leitziele erweitern. Daß überall dort, wo die Grundstücke noch eine über- 

kommene mangelhafte Grundstücks- und Erschließungsstruktur aufweisen, auch 

die Neueinteilung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes eine Hauptaufgabe 

bleiben wird, müßte selbstverständlich sein. Technik als Helfer des Men- 

schen soll ja nicht verhindert, sondern sinnvoll eingesetzt werden können. 

Neue Nutzungsverteilungen könnten jedoch damit verbunden werden, z.B. bes- 

sere Böden für intensive Wirtschaftsformen, schlechtere für extensive oder 

für die natürliche Sukzession. All dies erfordert immer wieder bodenordne- 

rische Maßnahmen, wobei die Flurbereinigung sowohl ein Wahrer des öffent- 

lichen Interesses wie auch ein Sachwalter des privaten Interesses bleiben 

muß. 

 

 

4.  Weitere Umweltprobleme 

 

Staat und Gesellschaft sind heute gefordert, auch die vielen anderen Um- 

weltprobleme einer Lösung zuzuführen. Als erstes bedrückt uns heute beson- 

ders der kranke Zustand des Waldes, verursacht durch die Verschmutzung der 

Luft, und als weitere Folge davon die Versauerung der Böden, sowohl im 

Wald wie auch im Feld. Auch die Langzeitwirkungen der Pflanzenschutzmittel 

im Boden, die zunehmende Erosion durch Wind und Wasser, die Bodenverdich- 

tung durch immer schwerer werdende Maschinen bergen Gefahren in sich, die 

bedrohlich werden können und denen begegnet werden muß. Auch hierbei kann 

die Flurbereinigung vielfältige Beiträge leisten. 

 

 

5.  Schlußbetrachtungen 

 

Sie bemerken, wir können die Flurbereinigung nur in einem großen Gesamt- 

rahmen sehen, in den sie hineingestellt ist. Sie hat sich im Laufe der 

Zeit zu einer integralen Maßnahme für den ländlichen Raum entwickelt. Sie 
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ist ein wirkungsvolles Handlungsinstrument, das sich in der Vergangenheit 

bewährt hat und das auch in Zukunft für die Verwirklichung weiterer Ziele 

eingesetzt werden kann. 

Wenn ich zum Schluß auch das mittelbadische Land einblende, das vom Flur- 

bereinigungsamt Offenburg betreut wird, so habe ich mir, als das Thema 

"Flurbereinigung und Umwelt" zur Debatte stand, zuerst denken müssen: So 

ganz geeignet scheint mir dieses Land eigentlich nicht zu sein für meine 

Betrachtungen, denn es zeigt, im Gegensatz zu vielen anderen Landstrichen, 

ja noch stark die Züge einer vielfältigen Kulturlandschaft, ein Zusammen- 

spiel von fruchtbaren Feldern, von Obstbäumen, Reben und Wald, was dieses 

Land so liebenswert macht. Man muß alle beneiden, die hier wohnen und wir- 

ken dürfen. Jedoch ist es ein bekanntes Phänomen, daß man die Schönheit 

der eigenen Gegend bald als etwas Selbstverständliches betrachtet und 

nicht mehr bewußt wahrnimmt. Erst wenn man eine Zeitlang fortgezogen und 

das Vertraute nicht mehr allgegenwärtig ist, dann erkennt man in der Fer- 

ne, was ein schönes Land, was Heimat ist. 

Unsere Umwelt ist überall gefährdet, und es ist eine große Verpflichtung 

für alle, die hier wirken, die Liebenswürdigkeit dieser Landschaft zu er- 

halten, ihre besondere Eigenart zu erkennen und sie zu pflegen. Ich glau- 

be, wir wollen alle, daß uns der Bauer erhalten bleibt, der diese Land- 

schaft in Kultur hält, der unsere Schwarzwaldhöfe mit Leben erfüllt, der 

uns das Kirschwasser und den Wein schenkt! Ich glaube aber auch, daß wir 

alle Anstrengungen unternehmen müssen, mitzuhelfen, daß unsere Luft, unser 

Boden, unser Wasser nicht verseucht werden und daß unsere Natur, die Tiere 

und die Pflanzen wieder Lebensräume bekommen, daß sie nicht aussterben 

müssen, sondern uns erhalten bleiben. Das sind Aufgaben, welche auch hier 

in Zukunft die Flurbereinigung fordern werden. 

Denken wir an die ethische Grundhaltung unseres elsässischen Nachbarn Al- 

bert Schweitzer, an seine Ehrfurcht vor dem Leben, die sich nicht nur auf 

den Respekt vor dem menschlichen Leben beschränkt, sondern jedes lebendige 

Wesen umfaßt [13]. Und ich darf mit seinen Worten schließen: "Die Ethik 

der Liebe zu allen Geschöpfen im einzelnen auszudenken: dies ist die 

schwere Aufgabe, die unserer Zeit gestellt ist." 
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Ökologische Landschaftsplanung als Teil der Flurbereinigungs- 

Gesamtplanung  

 

von G. Oberholzer, München 

 

 

 

 

Das integrale Flurbereinigungsverfahren umfaßt heute die Neuordnung der Be- 

reiche Land- und Forstwirtschaft, Landschaft, Siedlung und Infrastruktur, 

also den ländlichen Raum in seiner Gesamtstruktur. Die einzelnen Bereiche 

können bis zu einem gewissen Grad für sich planerisch behandelt werden, 

letztendlich müssen sie jedoch zu einem großen Ganzen zusammengefügt wer- 

den. Dieses Zusammenfügen erfordert schon eine frühzeitige gegenseitige Ab- 

stimmung der einzelnen Planungsbereiche, d.h. ein differenziertes Zusammen- 

spiel der einzelnen planerischen Gedanken. Es geht deshalb nicht an, daß 

z.B. zuerst der Wege- und Gewässerplan erstellt und er dann mit land- 

schaftspflegerischen Elementen angereichert wird oder umgekehrt, daß zuerst 

eine Landschaftsplanung durchgeführt und dann das Wege- und Gewässernetz 

eingepaßt wird. Wege- und Gewässerplanung und Landschaftsplanung müssen 

Hand in Hand gehen, natürlich auch mit der Dorferneuerungs- und Infrastruk- 

turplanung. Diese letzteren Bereiche sollen jedoch hier ausgeklammert blei- 

ben, es geht hauptsächlich um das gemeinsame Planen der Schwerpunkte Land- 

wirtschaft und Landschaft. 

Aber auch hierbei wird nur ein Teil der Landschaftsplanung, nämlich die 

ökologische Planung, in den Vordergrund gerückt, nicht jedoch die Erho- 

lungsplanung, auch nicht die landschaftsarchitektonische Planung, die vor 

allem das ästhetische und flurhistorische Moment berücksichtigt. 

Nachfolgend wird die Struktur des Planungsablaufes für ein ineinandergrei- 

fendes Planen der Bereiche Ökologie und Landwirtschaft aufgezeigt, d.h. die 

ökologische Landschaftsplanung wird als Teil der Flurbereinigungs-Gesamt- 

planung gesehen. Für die meisten Einzelschritte des Planungsablaufes werden 

keine Erklärungen gegeben, sie werden als bekannt vorausgesetzt; nur dort, 

wo Erläuterungen notwendig erscheinen, werden sie anschließend an die Glie- 

derung aufgeführt. Solche besonders erläuterten Einzelschritte sind durch 

einen Punkt  gekennzeichnet; auf die Seitenzahl der Erläuterung wird hin- 
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gewiesen. 

Es wird vorausgesetzt, daß für die Landschaftsplanung gute stereoskopisch 

zu betrachtende Luftbilder, womöglich auch Orthophotos im Maßstab 1 : 2 000 

bis 1 : 5 000 zur Verfügung stehen. Sie sind für eine Reihe von Planungs- 

schritten sehr hilfreich. Orthophotos im Maßstab und im Blattschnitt der in 

der Flurbereinigung verwendeten Karten sind besonders gut geeignet; sie 

können zusammen mit Höhenlinienplänen, Wertermittlungskarten, Katasterkar- 

ten u.a.m. benutzt werden, z.B. durch Zusammenkopie oder als Klarsichtfo- 

lien. Dadurch wird eine Informationsverdichtung erreicht, die ein systema- 

tisches Vorgehen stark erleichtert. Die nicht aus den Luftbildern zu ent- 

nehmenden Fakten sind durch örtliche Erkundungen und Erhebungen zu ermit- 

teln. 

Einige Verwendungsmöglichkeiten des Luftbildes, insbesondere des Orthopho- 

tos, in der Landespflege sind in Teil I der "Landespflege in der Flurberei- 

nigung" (Heft 13 der Schriftenreihe) unter der Überschrift "Ein Beitrag zur 

systematischen Landschaftsanalyse und -planung" (Seite 17-38) bereits be- 

handelt worden. Die nachfolgenden Gedanken bauen darauf auf. 
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Gliederung: 

 

Ökologische Landschaftsplanung als Teil der Flurbereinigungs-Gesamtplanung  

- Struktur des Planungsablaufes - 

 

1. Bestandsaufnahme und –analyse 

1.1 Aufschlüsselung der Vegetationseinheiten nach Art, Lage, 
Flächenanteil und –dichte mit ökologischer Bewertung 

1.1.1 Biotope 

1.1.2 Kleinstrukturen 

1.1.3 Reststrukturen 

1.1.4 Landwirtschaftliche Nutzungseinheiten 

  1.2 Feststellung der Formstrukturen der Vegetationseinheiten 
(Seite 29) 

1.2.1 Punkt-, Linien- und Flächenelemente 

1.2.2 Randausbildung (Randzahl) 

1.2.3 Kernzonenanteil 

1.2.4 Diversität der landwirtschaftlichen Nutzung 

  1.3 Biologische Analyse 

1.3.1 Sammlung, Sichtung und Wertung aller biologischen 
Informationen über den Planungsraum 
(einschließlich 1.1 und 1.2) 

1.3.2 Zusammenstellung der biologisch miteinander verknüpf- 
ten Vegetationseinheiten 

1.3.3 Feststellung von großflächigen Biotopen (mit Minimal- 
arealen) und kleineren Trittsteinbiotopen 

  1.4 Feststellung vorhandener Vernetzungsstrukturen (erläutert in 
Teil I) 

1.4.1 Lage der nach 1.3.2 miteinander verknüpften Vegeta- 
tionseinheiten 

1.4.2 Festlegung von Aktionsradien der für die Vernetzung 
zugrunde zu legenden Tierarten und –gemeinschaften 

1.4.3 Feststellung von flächigen, bandförmigen, kumularen 
und insularen Vernetzungsstrukturen 
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1.4.4 Abgrenzung der Aktionsräume 

1.4.5 Kennzeichnung aktionsraumfreier, d.h. unvernetzter 
Flächen 

  1.5 Ursachen-Analyse der bisherigen Erhaltung von Biotopen und 
Kleinstrukturen (Seite 32) 
nach den Faktoren: 

1.5.1 Geomorphologie und Boden 

1.5.2 Grundstücksgrenzen 

1.5.3 Land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

1.5.4 Kultur und Erholung 

2. Erarbeitung eines planerischen Leitbildes 

  2.1 Übergeordnetes Leitbild (Landschaftsrahmenplan) 

  2.2 Örtliches Leitbild, vor allem zur Raum-, Struktur- und 
Artendiversität 

2.2.1 Verteilungs- und Größenstruktur der naturnahen 
Flächen 

 2.2.1.1 Großflächige Biotope 
 2.2.1.2 Kleinstrukturen einschließlich ihrer Form- 

 und Vernetzungsstrukturen 

2.2.2 Flächenanteil naturnaher Flächen an der Gesamtfläche 

3. Planung 

 Vergleich von Bestandsaufnahme und –analyse (1.) mit Leitbild (2.) : 

Soll-Ist-Vergleich; 

daraus abgeleitet planerische Konzeptionen (eventuell mit Alterna- 

tiven) für folgende Schwerpunktsbereiche: 

  3.1 Flächenanteil naturnaher Flächen 

3.1.1 Flächendefizit (Vergleich von 1.1 mit 2.2.2) 

3.1.2 Möglichkeiten zur Erhöhung des Flächenanteils mit 
Hilfe von 

 3.1.2.1 § 52 FlurbG 
 3.1.2.2 § 47 FlurbG 
 3.1.2.3 bereits vorhandener, jedoch nicht an geeigne- 

 ter Stelle liegender Flächen (§ 44 FlurbG) 
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  3.1.3 Überlegungen zur Ausscheidung von LN-Flächen und 
Flächenoptimierung für ökologische Zwecke (Seite 38) 

  3.2 Neuabgrenzung vorhandener und Ausweisung neuer großflächi- 
ger Biotope und Detailplanung zu ihrer Ausstattung 

  3.3 - 3.6 in enger Verbindung mit Wege- und Gewässerplanung 
   

  3.3 Maßnahmen, die sowohl der Land- und Forstwirtschaft wie 
auch der Landschaftspflege dienen (Seite 44) 

3.3.1 zum Windschutz 

3.3.2 zum Schutz vor Wassererosion 

3.3.3 zur Verbesserung des Kleinklimas 

3.3.4 zum biologischen Pflanzenschutz 

3.3.5 zum Tierschutz 

3.3.6 zur Erhaltung des Streuobstbaus 

3.3.7 zur Erhaltung extensiver Nutzungsformen 

  3.3.8 zum Schutze des Waldes 

  3.4 Ergänzung und Neuanlage von Kleinstrukturen (zusätzlich 
zu 3.3) 

3.4.1 Erweiterung vorhandener Kleinstrukturen 

3.4.2 Neuanlage auf den nach 3.1.3 ermittelten Flächen 

  3.4.3 Neuanlage auf den für die Landbewirtschaftung un- 
günstigen Flächenformen (Mißformen) 

  3.5 Überprüfung der Biotope und Kleinstrukturen 

3.5.1 auf Störungsfreiheit von seiten 
 3.5.1.1 der Landwirtschaft (Dünger, Biozide, 

 Maschinen) 
 3.5.1.2 des Verkehrs (Lärm, Abgase u.a.m.) 

3.5.2 auf Störwirkungen gegenüber 
 3.5.2.1 der Landwirtschaft (Bewirtschaftungser- 

 schwernisse, Schatten- und Wurzelkon- 
 kurrenz) 

 3.5.2.2 dem Verkehr (Unfallgefahr, Sichtbe- 
 hinderung 

3.5.3 Korrigierende Maßnahmen 
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  3.6 Abstimmung mit den beiden anderen Kriterien der Land- 
schaftsplanung 

3.6.1 mit Erholungsplanung 

  3.6.2 mit landschaftsarchitektonischer Planung ein- 
schließlich Planung der landschaftsgerechten 
Wegeführung (siehe Teil I, Seite 39-59) 

  3.7 Ökologische Gesamtbilanz 

3.7.1 Überprüfung auf Ausgleich eventueller Eingriffe 

3.7.2 Vergleich der Bestandsaufnahmen mit der Planung 

  3-7-3 Vergleich der Planung mit dem Leitbild 

  3.8 Sicherung der geplanten Maßnahmen 

3.8.1 Eigentumsregelungen für die naturnahen Flächen 

3.8.2 Festlegungen zur Unterhaltung und Pflege 

3.8.3 Vorschläge zur Unterschutzstellung nach dem 
Naturschutzrecht 

 

 

 

Erläuterungen einzelner Planungsschritte 

Folgende Planungsschritte werden nachfolgend näher erläutert: 

1.2 Feststellung der Formstrukturen der Vegetationseinheiten 

1.5 Ursachen-Analyse der bisherigen Erhaltung von Biotopen und 

Kleinstrukturen 

3.1.3 Überlegungen zur Ausscheidung von LN-Flächen und Flächenopti- 

mierung für ökologische Zwecke 

3.3 Maßnahmen, die sowohl der Land- und Forstwirtschaft wie auch 

der Landschaftspflege dienen 
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Zu  1.2  Feststellung der Formstrukturen der Vegetationseinheiten 

 

In Teil I, Seite 23, sind Vorschläge gemacht, wie die Vegetationseinheiten 

in 3 verschiedene Formstrukturen eingeteilt werden können, nämlich in 

1.  Punktelemente   (Fläche ≤ 5 a) 

2.  Linienelemente  (Breite ≤ 15 m 

                     Länge  ≥ doppelte Breite) 

3.  Flächenelemente (Fläche > 5 a, Breite > 15 m). 

Biologisch bedeutsam sind, als formstrukturelle Elemente, weiterhin das 

Verhältnis von Randlänge zur Fläche sowie der Anteil an Kernzonenfläche. 

Naturnahe Flächen mit hohem Kernzonenanteil haben größere störungsfreie Be- 

reiche, die von den zu schützenden Lebensgemeinschaften optimal genutzt 

werden können [10]. Jedoch auch die Randzonen sind vor allem dort, wo durch 

menschliche Eingriffe wenig gestörte Ränder vorliegen, wertvoll durch ihre 

arten- und individuenreichen Saumbiozönosen [14]. 

Als anschauliche Größe für das Verhältnis von Randlänge zur Fläche wurde 

bereits die Randzahl vorgeschlagen (Teil I, Seite 23): 

Randzahl R   =   
Tatsächliche Randlage

 Randlänge der quadratischen Fläche 
 

Sie ist ein Maß für die quantitative Randausbildung. 

Um den störungsfreien Kernzonenanteil kennzeichnen zu können, muß zuvor ein 

Maß für die Breite des Randstreifens festgelegt werden. Was man als Rand- 

streifen ansieht, kann örtlich verschieden sein. Hat man eine solche Breite 

einmal festgelegt, so läßt sich leicht die Kernzone abgrenzen und ihr pro- 

zentualer Flächenanteil bestimmen – Abbildung 1. 

Von ökologischer Bedeutung ist auch die Diversität der landwirtschaftlichen 

Nutzung [9], die vor allem durch die Formstruktur der mit verschiedenen 

Kulturpflanzen bestandenen Schläge und durch die Vielfalt der Kulturpflan- 

zenarten gekennzeichnet ist. Ein Maß für die Formenvielfalt kann die Länge 

der Grenzlinien zwischen den Schlägen mit unterschiedlicher Bepflanzung 

sein. Die gesamte Länge der Grenzlinien, bezogen auf eine Flächeneinheit, 

ergibt die Grenzliniendichte, z.B. 
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Abb. 1   Beispiele zu den Formstrukturelementen 
         Randzahl und Kernzonenanteil 
 
Maßstab 1 : 2 000 

Angenommene Randbreite:  10 m 
 

 

 
 

 

Grenzliniendichte DLN   =   
 Länge der Grenzlinien [km] 

km2
 

Der Anteil der verschiedenen landwirtschaftlichen Nutzflächen, z.B. von 

Grünland und Ackerland, aber auch die Aufteilung des Ackerlandes in ver- 

schiedene Kulturpflanzeneinheiten kann in Flächenprozenten angegeben werden 

und kennzeichnet zusammen mit der Grenzliniendichte die Diversität der 

landwirtschaftlichen Nutzung. 
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Abb. 2   Beispiele zur Diversität der landwirtschaftlichen Nutzung 
 
 
Maßstab 1 : 5 000 
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Die Daten zur Diversität der landwirtschaftlichen Nutzung können mit Hilfe 

von Stichprobenflächen erhoben werden, wozu wiederum das Luftbild hervorra- 

gend geeignet ist. Die Struktur der LN-Flächen des gesamten Planungsgebie- 

tes kann dabei okular so überblickt werden, daß die zur repräsentativen 

Stichprobenentnahme geeigneten Teilflächen leicht lokalisiert werden kön- 

nen. Ob eine Grenzlinie ökologisch wirksam ist, muß im Zweifelsfall ört- 

lich erkundet werden. 

Die Diversität der landwirtschaftlichen Nutzung ist jahreszeitabhängig. Sie 

ist im Winter, wenn in der Regel nur Acker- und Grünland zu differenzieren 

sind, am geringsten, im Sommer dagegen, im Höhepunkt der Vegetationszeit, 

wenn das Ackerland in Schläge mit unterschiedlichen Kulturpflanzen aufge- 

teilt ist, am größten. Es kann deshalb zwischen einer Winter- und einer 

Sommer-Diversität unterschieden werden. 

 

 

Zu  1.5  Ursachen-Analyse der bisherigen Erhaltung von 

         Biotopen und Kleinstrukturen 

 

Biotope und Kleinstrukturen verdanken ihre bisherige Erhaltung immer gewis- 

sen Ursachen, d.h. gewissen Faktoren, die es zu erfassen gilt, wenn auch 

die zukünftige Erhaltung gesichert werden soll. Änderungen dieser Faktoren 

bedingen oftmals eine erhöhte Gefährdung, und das sollte möglichst vermie- 

den werden. Es sind vor allem 4 Faktoren, welche die Erhaltung von Biotopen 

und Kleinstrukturen begünstigen. 

 

1.5.1  Geomorphologie und Boden 

 

Biotope und Kleinstrukturen halten sich vor allem dort, wo geomorphologi- 

sche Strukturen und die Bodenverhältnisse eine landwirtschaftliche Nutzung 

der Fläche entweder erschweren oder gar nicht zulassen; sie sind deshalb 

von einer solchen Nutzung verschont geblieben. An einigen Beispielen 

(Abb. 3) sei dies verdeutlicht. 
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Abb. 3   Erhaltungsursache: Geomorphologie und Boden 

a)  Böschungen, Raine 

 

b)  Gewässer, Feuchtwiesen 

 

c)  Trockengebiete 
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1.5.2  Grundstücksgrenzen 

 

Die alte Grundstücksstruktur mit ihren oft kleinen, unförmigen und mosaik- 

artig ineinander verschachtelten Grundstücken begünstigt in gewisser Weise 

die Erhaltung von Biotopen und Kleinstrukturen. Die Grundstücksgrenzen ver- 

laufen zum Teil zwar auch entlang geomorphologischer Linien, z.B. entlang 

von Böschungskanten und Gewässern, zum großen Teil aber unabhängig von ih- 

nen. 

Im Bereich des Grundstücksgrenzverlaufes haben sich immer naturnahe Vegeta- 

tionselemente besser halten können, weil sie einmal weniger bewirtschaf- 

tungshindernd und dann auch eigentumsmäßig aufgeteilt sind. Ihre Beseiti- 

gung brächte für den einzelnen Anlieger nicht allzuviel. Man hat sie des- 

halb sozusagen "geduldet". Das gilt auch für die Vegetation auf kleinen und 

unförmigen Grundstücksteilen, deren Bewirtschaftung sich oftmals nicht mehr 

lohnt und die deshalb als Brachland zum Teil der natürlichen Sukzession 

überlassen wurden. 

Wenn bei der Neuordnung des Grundbesitzes im Rahmen der Flurbereinigung 

solche alten Grenzverläufe wegfallen sollen, so muß in manchen Fällen eine 

zunehmende Gefährdung befürchtet werden. Aus der Grenzlage einer Klein- 

struktur kann dann eine zentrale Lage inmitten eines Grundstückes werden, 

und das bedeutet sehr oft eine verstärkte Wirtschaftsbehinderung, die der 

Eigentümer baldmöglichst beseitigen wird. 

Eine Analyse der bisherigen Zuordnung von Grenzlinien und Vegetationsstruk- 

tur ist deshalb in vielen Flurbereinigungsverfahren sehr nützlich, um Ge- 

fährdungsmöglichkeiten in dieser Hinsicht rechtzeitig erkennen zu können. 

Hierzu eignet sich am besten ein Orthophoto mit aufgelegter Grundstücksfo- 

lie oder mit einkopierten Grundstücksgrenzen, d.h. eine Zusammenschau von 

Katasterkarte und Orthophoto. Dabei können alle durch Grenzverlegung ge- 

fährdeten Strukturen erkannt und graphisch gekennzeichnet werden, um dann 

bei der Neuzuteilung der Grundstücke beachtet zu werden. Durch Beibehaltung 

oder Neufestlegung von Grundstücksgrenzen, die naturnahe Vegetationsstruk- 

turen in Grenzlage erhalten oder neu in Grenzlage bringen, kann die Wahr- 

scheinlichkeit ihrer zukünftigen Erhaltung erhöht werden. Daß man dabei 

leicht in Widerspruch zum Nachbarrecht kommen kann, darf nicht verschwiegen 

werden. 
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Abb. 4   Erhaltungsursache: Grundstücksgrenzen 
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1.5.3  Land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

 

Wenn naturnahe Strukturen auch der Land- und Forstwirtschaft dienen und so- 

mit für den Eigentümer einen wirtschaftlichen Nutzen abwerfen, so ist dies 

natürlich ein wichtiger Erhaltungsgrund. Mit der Verringerung eines solchen 

Nutzens geht eine zunehmende Gefährdung solcher Elemente einher. Deshalb 

ist dieser Nutzenfaktor ein ganz wichtiges Kriterium der Landschaftsanalyse 

und –erhaltung. Man kann bei der Interpretation der Erhaltungsursachen da- 

von ausgehen, daß bei einem Objekt, bei dem die bisher genannten Ursachen 

nicht zutreffen, wahrscheinlich der Nutzenfaktor von Bedeutung ist, vor al- 

lem auch dann, wenn es für die übrige Bewirtschaftung des Grundstückes ein 

Hindernis bildet. Ein typisches Beispiel hierzu ist ein großer Kirschbaum, 

der inmitten eines Ackers steht. Befindet sich ein Obstbaum dagegen inmit- 

ten von Brachland, so wird die Beurteilung des heutigen Nutzenfaktors schon 

etwas schwieriger. Hier kann es geradezu Desinteresse des Grundstückseigen- 

tümers an der Bewirtschaftung des ganzen Grundstückes sein, das den Baum 

erhalten ließ. Der Nutzenfaktor als Erhaltungsursache muß deshalb relativ 

gesehen werden. 

Einige extensive landwirtschaftliche Nutzungsformen sind für die Erhaltung 

gewisser ökologisch wertvoller Vegetationseinheiten geradezu Voraussetzung, 

so z.B. das Gewinnen von Streu bei den Streuwiesen oder die extensive 

Schafbeweidung bei Heideflächen. Die Ursache der bisherigen Erhaltung ist 

eine noch vorhandene landwirtschaftliche Nachfrage nach solchen Flächen. 

Auch diese Nachfrageseite muß beachtet werden, vor allem auch ihre zukünf- 

tige Trendrichtung, damit eventuell planerische Steuerungsmaßnahmen ergrif- 

fen werden können. 

Der ganze Problemkreis wird in Kapitel 3.3 noch einmal eingehend behandelt 

werden, weil er für die Erhaltung einer naturnahen Kulturlandschaft von 

entscheidender Bedeutung ist. 

In Abbildung 5 soll beispielhaft graphisch verdeutlicht werden, welche 

Grundstückslagen solche naturnahen Elemente mit landwirtschaftlicher Nutz- 

funktion haben können. 
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Abb. 5   Erhaltungsursache: land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

 

1.5.4  Kultur und Erholung 

 

Eine Reihe von Kleinstrukturen verdanken die Erhaltung ihrer besonderen 

Funktion 

   a)  im Rahmen der kulturellen Tradition 

          Beispiele:  Bäume an Feldkreuzen und Kapellen, 

                      Baumreihen entlang von Kreuzwegen, 

                      Alleebaumreihen als architektonische Hinführung 
                      zu Bauwerken, 

                      Friedenslinden und –eichen ; 
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   b)  im Rahmen der Erholungsfürsorge 

          Beispiele:  Schattenspendende Bäume bei Sitzbänken, 
                      Wanderparkplätzen, Rastplätzen u.a.m. 

 

Mehrere Erholungsursachen 
 

Bei manchen naturnahen Elementen kann als Erhaltungsgrund nicht nur eine 

Ursache festgestellt werden, sondern zugleich mehrere, was natürlich die 

Sicherheit ihrer Erhaltung erhöht. Wenn zum Beispiel ein ertragreicher 

Kirschbaum an einer Grundstücksgrenze steht und diese zugleich mit einer 

Böschungskante zusammenfällt, so haben wir insgesamt 3 Ursachen der Erhal- 

tung: die geomorphologische, die günstige Lage zur Grundstücksgrenze und 

die des landwirtschaftlichen Nutzens, also eine dreifache Sicherheit. 

Die Ursachen-Analyse der bisherigen Erhaltung von Biotopen und Kleinstruk- 

turen schärft den Blick für Standortzusammenhänge und gibt wichtige Hin- 

weise für deren zukünftige Sicherung. 

 

 

Zu  3.1.3  Überlegungen zur Ausscheidung von LN-Flächen und Flächen 

           optimierung für ökologische Zwecke 

 

Eine wichtige Aufgabe der Flurbereinigung ist die Bodenbeschaffung und Bo- 

denordnung, d.h. die Landaufbringung und Landzuteilung von Flächen, die 

für viele gemeinschaftliche und öffentliche Anlagen benötigt werden. Für 

die meisten unserer Agrarräume wird der Anteil an naturnahen Flächen als 

zu niedrig angesehen; es sind meist nur einige wenige Prozente der Gesamt- 

fläche. Ein Vergleich der wünschbaren Flächenausstattung, welche das öko- 

logische Leitbild eventuell vorgibt, mit dem vorhandenen Bestand wird des- 

halb sehr oft ein Flächendefizit aufzeigen, und zwar um so mehr, je höher 

diese Prozentzahl für naturnahe Flächen angesetzt wird, eine Prozentzahl, 

die eventuell in Zukunft im Rahmen neuer agrar- und umweltpolitischer Wei- 

chenstellungen weiter nach oben klettern dürfte. 

Auch heute schon ist mit Hilfe des Flurbereinigungsgesetzes eine größere 

Landaufbringung für ökologische Zwecke möglich, allerdings unter der Vor- 

aussetzung, daß finanzielle Mittel und die Bereitschaft für Landabfin- 

dungsverzichte nach § 52 FlurbG bei den Grundstückseigentümern vorhanden 
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ist. Weitere Möglichkeiten, jedoch in beschränkterem Umfang, ergeben sich 

über den Landabzug nach § 47 FlurgB oder über die Zuteilung von bereits 

vorhandenen, jedoch nicht an geeigneter Stelle liegenden Flächen nach § 44 

FlurbG. 

Wenn ein ökologisches Flächendefizit ausgeglichen werden soll, müssen in 

der Regel landwirtschaftlich genutzte Flächen (LN-Flächen) aus der Bewirt- 

schaftung herausgenommen werden. Hierbei stellt sich nun die Frage, wie 

mit den dafür vorgegebenen Werteinheiten  - und diese sind wiederum abhän- 

gig von den vorgegebenen finanziellen Mitteln -  ein Optimum an ökologisch 

wertvollen Flächen erhalten werden kann. 

Was sind nun ökologisch wertvolle Flächen? Es wird davon ausgegangen, daß 

es vor allem Flächen solcher Biotoptypen sind, die einen hohen Anteil an 

gefährdeten Pflanzen- und Tierarten aufweisen. Sie sind bei der Aufstel- 

lung der Roten Listen als gefährdete Biotoptypen erkannt worden. Die 

Durchmusterung dieser Biotoptypen zeigt nun sehr schnell, daß zu ihnen vor 

allem solche gehören, deren Böden für die landwirtschaftliche Nutzung we- 

niger wertvoll sind, deren Flächen deshalb auch in den landwirtschaftli- 

chen Bodenbewertungen, z.B. in der Reichsbodenschätzung oder in der Wert- 

ermittlung nach dem Flurbereinigungsgesetz, niedrig eingeschätzt werden. 

Das ist eine Chance: Die Böden mit den niedrigsten Wertverhältniszahlen 

sind sehr oft die ökologisch wertvollsten; sie stehen zwar noch unter 

landwirtschaftlicher Nutzung, können jedoch mit einem Minimum an Wertein- 

heiten für ökologische Zwecke umgewidmet werden. 

Nachfolgend wird eine Liste (Zusammenstellung 1) mit den gefährdeten hei- 

mischen Pflanzenformationen und eine Liste (Zusammenstellung 2) der Bio- 

toptypen mit sehr hohen Anteilen gefährdeter Tierarten aufgeführt. 

 

Zusammenstellung 1: 

 

Gefährdete heimische Pflanzenformationen (ohne Küsten und Alpen) 

in der Rangfolge ihrer Gefährdung, nach Sukopp, Trautmann, Korneck [17] 

 

1.  Oligotrophe (nährstoffarme) Moore, Moorwälder und Gewässer 

    Vegetation der Hochmoore und der nährstoffarmen Flachmoore (einschließ- 

    lich Gehölzgesellschaften); oligotrophe Still- und Fließgewässer 
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 2.  Trocken- und Halbtrockenrasen 

     Kalk-Magerrasen; Kräuter- und Grasfluren trocken-warmer Sand-, Kies- 

     und Felsstandorte 

 3.  Hygrophile Therophytenfluren 

     Hygrophile Therophytenfluren auf periodisch trockenfallenden Teichbö- 

     den, Kiesbänken und Fließgewässerbetten 

 4.  Vegetation eutropher Gewässer 

     Vegetation mäßig bis sehr nährstoffreicher stehender und fließender 

     Gewässer, einschließlich Röhrichte und Großseggenriede 

 5.  Feuchtwiesen 

     Feuchtes Wiesengrünland 

 6.  Ackerunkrautfluren und kurzlebige Ruderalvegetation 

     Kurzlebige Unkrautfluren der Äcker, Gärten, Weinberge und Ruderal- 

     plätze 

 7.  Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen 

 8.  Außeralpine Felsvegetation 

 9.  Xerotherme Gehölzvegetation 

     Wälder, Gebüsche und Säume xerothermer (trocken-warmer) Standorte 

10.  Kriechpflanzenrasen 

     Kriechpflanzenrasen periodisch überfluteter Flußufer und Dellen im 

     Weidegrünland sowie junger Lehmackerbrachen; Trittfluren 

11.  Quellfluren 

     Vegetation der Quellmulden und Quelläufe 
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Zusammenstellung 2: 

 

Biotoptypen mit sehr hohen Anteilen gefährdeter Tierarten 

(ohne Küsten und Alpen) nach Blab 1984 [4] 

 

Binnengewässer einschließlich Süßwasservegetation 

1.  nährstoffarme Still- und Fließgewässer 

2.  saubere Still- und Fließgewässer 

3.  Quellen, Quellfluren usw. 

 

Moore 

1.  Hoch- und Zwischenmoore einschließlich Moorwälder 

2.  nährstoffarme Niedermoore 

 

Grasland 

1.  Feucht- und Naßwiesen 

2.  Trocken- und Halbtrockenrasen 

3.  Magerrasen (sonstige Typen) 

4.  Salzwiesen des Binnenlandes 

 

Ackerunkraut-, Ruderal- und Staudenfluren 

1.  ausgeprägte Ackerunkrautfluren, dazu (vielfach) ausdauernde 

    Ruderal- und Staudenfluren 

 

Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen 

1.  Binnenheiden des subatlantischen Heidegebiets 

2.  Borstgrasrasen 

 

Baumbestandene Biotope 

1.  reife Waldökosysteme und ihre Fragmente 

2.  Feucht- und Naßwälder 

3.  wärmeliebende Trockenwälder 

4.  historische Waldnutzungsformen 

5.  Streuobstwiesen 

 

Vegetationsarme / - / freie Biotope 

1.  Rohbodenstandorte, Skelettböden mit oder ohne Pioniervegetation 

2.  vertikale Erdaufschlüsse / Abbruchkanten 
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Die Zuordnung ökologisch wertvoller Flächen, z.B. zu Bodenklassen der 

Reichsbodenschätzung, macht es möglich, systematisch mit Hilfe der vorhan- 

denen Unterlagen der Reichsbodenschätzung, insbesondere der Schätzungskar- 

te, solche Flächen zu suchen. Von den Ergebnissen der Reichsbodenschätzung 

können heute meist die Klassenbeschriebe noch voll verwendet werden, weni- 

ger die Wertzahlen, weil sich in der Zwischenzeit Wertverschiebungen von 

manchmal nicht unbeträchtlichem Ausmaß ergeben haben. Doch auch diese 

Wertzahlen sind für die Suche geeigneter Flächen immer noch hilfreich. Um 

Wertverschiebungen mit berücksichtigen zu können, vor allem im Hinblick auf 

die Minimierung der für ökologische Zwecke benötigten Werteinheiten, müs- 

sen aktuelle Wertzahlen der Flurbereinigungs-Wertermittlung mit verwendet 

werden. 

Bei der ökologischen Interpretation der Reichsbodenschätzung muß eine gute 

Kenntnis der Schätzungsgrundlagen vorausgesetzt werden, damit die notwen- 

digen Differenzierungen sachgerecht durchgeführt werden können. Dazu ge- 

hört auch die unterschiedliche Ansprache von Boden- und Ackerzahl bzw. 

Grünlandgrund- und Grünlandzahl, d.h. das Auseinanderhalten von eigentli- 

chen Bodenmerkmalen und anderen wertbeeinflussenden Faktoren wie Gelände- 

form, Exposition, Waldrandeinfluß u.a.m., die natürlich auch ökologisch 

interpretiert werden müssen. 

Bei der Suche nach geeigneten Flächen, die für ökologische Zwecke umgewid- 

met werden sollen, spielen natürlich einige andere Faktoren der Land- 

schafts- wie auch der Wege- und Gewässerplanung eine wichtige Rolle: die 

naturräumlichen Voraussetzungen, insbesondere die potentielle Vegetation, 

das erarbeitete Leitbild, insbesondere die anzustrebenden Vernetzungen, 

die Art der Landbewirtschaftung und die davon abgängige Wegeerschließung 

u.a.m.  Auch wenn solche Rahmenbedingungen vorauszusetzen sind, gibt es 

meist immer noch alternative Lösungsmöglichkeiten für die ökologische Flä- 

chenbereitstellung, die eine systematische Suche lohnenswert machen. 

An einem Ausschnitt aus einer Karte der Reichsbodenschätzung (Abbildung 6) 

werden ökologisch eventuell geeignete Flächen, die bei Bedarf umgewidmet 

werden können, aufgezeigt. Eine hervorragende Interpretationsmöglichkeit 

ergibt die Zuordnung einer solchen Schätzungskarte zum Orthophoto, auch 

hier wiederum durch Einkopie oder durch Auflegen einer Klarsichtfolie. Un- 

terschiedliche Bodenstrukturen zeigen sich oft deutlich in den Grauabstu- 
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   Abb. 6   Ausschnitt aus einer Schätzungskarte der Reichsbodenschätzung 
            mit Kennzeichnung eventuell ökologisch wertvoller Flächen mit 
            niedrigen Wertzahlen 
 
   Maßstab 1 : 5 000 
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fungen des Luftbildes, das überdies die genaue reale Vegetation wieder- 

gibt. Weitere Fragen, vor allem nach der detaillierten ökologischen Wer- 

tigkeit, sind durch örtliche Erkundungen zu klären. 

 

 

Zu  3.3  Maßnahmen, die sowohl der Land- und Forstwirtschaft 

         wie auch der Landschaftspflege dienen 

 

Landschaftspflegerische Anlagen, die auch der Land- und Forstwirtschaft 

dienen, haben eine Doppelfunktion: Sie dienen zugleich der Ökonomie wie 

auch der Ökologie. Man kann also eine große Akzeptanz von allen Seiten er- 

warten, insbesondere ein Interesse von seiten des privaten Grundstücksbe- 

sitzers wie auch eine Unterstützung von seiten des Naturschutzes. Solchen 

Anlagen sollte deshalb unsere besondere Aufmerksamkeit gelten! Sie führen 

am wenigsten zu Zielkonflikten, weil sie in aller Interesse sind. Nachfol- 

gend werden die wichtigsten Maßnahmen solcher Art aufgezeigt, wobei auch 

deutlich gemacht werden soll, wie Landschafts- und Wege- und Gewässerpla- 

nung hier stark ineinandergreifen, also nicht getrennt, sondern im engen 

Zusammenwirken durchgeführt werden müssen. 

 
 

3.3.1  Zum Windschutz 

Der Schutz von windgefährdeten Böden durch Windschutzhecken ist eine alte 

landeskulturelle Maßnahme. Gefährdet sind vor allem die leichteren und 

trockenen Ackerböden, d.h. Böden mit hohem Anteil an Sand bzw. Löß und Bö- 

den, die auf ehemaligen Moorflächen entstanden sind und viele humose Be- 

standteile haben. Und es sind vor allem ebene Lagen, die dem Wind stark 

ausgesetzt sind. 

Der Einfluß von Windschutzpflanzungen auf das Kleinklima und die Erträge 

landwirtschaftlicher Flächen sind in der Vergangenheit schon oftmals un- 

tersucht und beschrieben worden [16]. 

Insgesamt kann aus diesen Untersuchungen entnommen werden, daß Hecken 

einen positiven Beitrag zur Bodenerhaltung in windgefährdeten Lagen lei- 

sten. Bewährt haben sich vor allem 3-5reihige Pflanzungen, die 40 – 50 % 

winddurchlässig, jedoch ohne größere Pflanzlücken sind, um schädliche Dü- 

senwirkungen zu verhindern. Vom Aufbau her sollten diese Pflanzungen unten 
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möglichst dicht sein, nach oben hin lichter mit unregelmäßiger Firstlinie 

[1] [5]. Der Verlauf sollte sich möglichst senkrecht zur häufigsten Wind- 

richtung erstrecken. 

Neben der Erhaltung der Bodensubstanz ist als ökonomischer Erfolg eine 

landwirtschaftliche Ertragserhöhung von rund 10 – 20 % auf der geschützten 

Fläche in windabgekehrter Seite (Lee) festgestellt worden. Als Reichweite 

der Windschutzwirkung kann überschlägig der 10 – 20fache Betrag der Höhe 

H  der Windschutzhecke angenommen werden. 

In einem Streifen entlang der Windschutzhecke ist jedoch in einer Breite 

von 1 – 2 x H eine Ertragseinbuße zu erwarten, vor allem durch Schattenwir- 

kung und Wurzelkonkurrenz [16] [8]. 

Die Ertragsverhältnisse insgesamt dürften in etwa der folgenden graphi- 

schen Darstellung  - aus [16] -  entsprechen, wobei aber stärkere Streuun- 

gen in Abhängigkeit verschiedener Bodenarten und landwirtschaftlicher Kul- 

turen bzw. unterschiedlicher Windstärke und –häufigkeit zu erwarten sind. 

 

Abb. 7   Ertrag im Windschutz nach [16] 
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Der mögliche negative Einfluß auf den Ertrag in Heckennähe muß, vor allem 

wenn das benachbarte Grundstück schmal ist und entlang der Hecke verläuft, 

in Bodenwertabschlägen bei der Wertermittlung berücksichtigt werden. Ist 

das Grundstück so breit, daß sich Verlust und Gewinn gegenseitig ausglei- 

chen, so ist ein Abschlag nicht mehr erforderlich. Ist seine Breite iden- 

tisch mit der Reichweite der Windschutzwirkung, so müßte eigentlich ein 

Bodenwertzuschlag von 10 – 20 % entsprechend der Ertragswerterhöhung ange- 

bracht bzw. eine Aufbonitierung nach § 46 FlurbG vorgenommen werden. Ein 

solches konsequentes Vorgehen ist noch nicht bekannt geworden; es liegt 

wohl daran, daß im exakten örtlichen Nachweis der ertragssteigernden Wind- 

schutzwirkung doch gewisse Unsicherheiten herrschen, Unsicherheiten, die 

vielleicht zu einer Beweisnot vor Gericht führen könnten. Dort, wo die 

Windschutzanlagen das gesamte Flurbereinigungsgebiet flächendeckend begün- 

stigen und allen Teilnehmern somit zugute kommen, können sie auch als ge- 

meinschaftliche Anlagen behandelt werden und brauchen dann nicht mit dem  

Bodenwert direkt in Verbindung gebracht zu werden. 

In der Naturschutzdiskussion der letzten Jahre wurde oftmals ein Ertrags- 

steigerungsnachweis zitiert, der in dem Merkblatt "Hecken, Feldgehölze und 

Feldraine in der landwirtschaftlichen Flur" der Bayerischen Landesanstalt 

für Bodenkultur und Pflanzenbau [2] veröffentlicht wurde. Wegen seiner 

Publizität  - er wurde viel von Naturschutzverbänden und der Presse ange- 

führt -  beansprucht dieser Nachweis unser besonderes Interesse. Das Er- 

gebnis wird in folgender Abbildung 8 in Erinnerung gerufen. 

 

Abb. 8   Ertrag im Windschutz nach [2] 
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Es handelt sich um das Ergebnis eines von 1960 bis 1966 durchgeführten 

Windschutzversuchs auf humosem Sandboden über Niederterrassenschotter [11]. 

Ertragsmessungen wurden nur bei 10, 30, 60, 100 und 300 m Abstand von der 

Hecke durchgeführt; deshalb hat diese Untersuchung bzw. die graphische 

Darstellung ihrer Ergebnisse folgende Schwachstellen:  Der Bereich unter 

10 m wurde nicht untersucht, also eine wahrscheinlich negative Ertragsän- 

derung nicht festgestellt. Zwischen 100 und 300 m sind keine Ertragsmes- 

sungen vorgenommen worden, der Nullpunkt liegt jedoch höchstwahrschein- 

lich in diesem Zwischenbereich und nicht bei 300 m. Der Wahl von 300 m als 

Nullpunkt liegt eine gewisse Willkürlichkeit zugrunde, deshalb geht es 

auch nicht an, die Meßwerte von 100 m einfach linear mit dem Nullpunkt bei 

300 m zu verbinden. Die angegebene "durchschnittliche Ertragssteigerung 

von 20 % im Bereich von 0 – 300 m hinter der Hecke" muß deshalb mit einem 

Fragezeichen versehen werden und kann nicht für die Wirkung von Hecken 

allgemein zitiert werden, ganz abgesehen davon, daß diesem Versuch eine 

sehr winderosionsgefährdete Bodenart zugrunde gelegen hat. Neue, ab 1984 

anlaufende Versuche der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und 

Pflanzenbau in repräsentativen Naturräumen Bayerns bringen voraussichtlich 

weitere dringend notwendige Klärungen. 

Die große ökologische Bedeutung der Hecken für Flora und Fauna braucht 

hier nicht im einzelnen behandelt zu werden; einige wichtige Beiträge kön- 

nen der Literatur entnommen werden [3] [15] [12] [18] [6]. Dort wo die 

Hecken in doppelter Funktion, also ökonomisch und ökologisch wirksam wer- 

den können, ist ihre Erhaltung bzw. ihre Neuanlage doppelt gerechtfertigt 

und findet sicherlich eine breite Zustimmung. 

 
 

3.3.2  Zum Schutz vor Wassererosion 

Die Gefährdung der Böden durch die Erosion des Wassers hat in den letzten 

Jahren in den dafür anfälligen Ackerbaugebieten des Hügellandes zugenommen 

und bedarf der besonderen Aufmerksamkeit bei der ländlichen Neuordnung. 

Diesem Bereich ist deshalb ein besonderer Beitrag auf Seite 55 bis 94 

gewidmet. 
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3.3.3  Zur Verbesserung des Kleinklimas 

Das Kleinklima kann durch Maßnahmen der Landschaftspflege verbessert wer- 

den; dies ist deshalb auch für die Landwirtschaft in manchen Gebieten von 

Interesse. Der Windschutz (3.3.1) leistet hierzu schon einen Beitrag; es 

sind jedoch vor allem Maßnahmen zur Steuerung des Kaltluftabflusses bei 

Sonderkulturen, die für die Ertragssicherheit von Bedeutung sein können.  

 
 

3.3.4  Zum biologischen Pflanzenschutz 

In der Argumentation für eine vermehrte Ausstattung der Agrargebiete mit 

naturnahen Flächen, insbesondere mit Hecken und Gehölzen, wird immer wieder 

die Bedeutung dieser Elemente für den biologischen Pflanzenschutz ange- 

führt. So heißt es z.B. im Abschlußbericht der Projektgruppe "Aktionspro- 

gramm Ökologie": "Der Arten- und Biotopschutz in der Landwirtschaft dient 

nicht nur der Erhaltung einer ökologischen Stabilität, sondern schafft 

auch die Voraussetzungen für eine "biologische Schädlingsbekämpfung" im 

Rahmen eines "Integrierten Pflanzenschutzes" mit dem Ziel einer Minderung 

des Einsatzes von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln" [13]. Dieser Ge- 

danke geht davon aus, daß die naturnahen Flächen Stützpunkte für Nützlinge 

sind, die mithelfen, die Schädlinge auf den benachbarten Feldern niederzu- 

halten. 

Nun weiß jeder, der es mit der praktischen Landwirtschaft zu tun hat, daß 

der Landwirt aber auch die Beeinträchtigungen durch Hecken aufzählt:  die 

negative Wirkung von Schatten und Wurzelkonkurrenz  - bei Untersuchungen 

über Windschutzhecken ja auch nachgewiesen (3.3.1) - , dann die Gefahr der 

Überwinterung zahlreicher Schädlinge in den Hecken  - ebenfalls wissen- 

schaftlich nachgewiesen [19] [16] [15] - , die Besiedlung durch Feldmäuse 

- bei wärmerem Mikroklima in Süddeutschland auch beobachtet [15] -  usw. 

Der Landwirt wehrt sich deshalb vielerorts dagegen, daß solche Hecken, wo- 

möglich noch mit seinem Land (§ 47 FlurbG) und mit seinem Geld (§ 105 

FlurbG) neu angelegt werden. 

Der Flurbereinigungsingenieur, der dem Landwirt auch von der positiven 

Wirkung der Hecken überzeugen will, kommt überall dort, wo Wind- und Was- 

sererosionsschutzmaßnahmen nicht notwendig sind, in Beweisnot im Hinblick 

auf die Bedeutung der Hecken für den biologischen Pflanzenschutz, denn 
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darüber besteht noch ein sehr großes Wissensdefizit. 3 Autoren, die sich 

eingehend mit Hecken und Gehölzen in der Kulturlandschaft befaßt haben, 

seien dazu zitiert. Rotter und Kneitz [15, Seite 73] schreiben: "In vielen 

Untersuchungen konnte gezeigt werden, daß Hecken und Feldgehölze im allge- 

meinen einen Schädlingsbefall der angrenzenden Felder und Wiesen weder 

entscheidend positiv noch entscheidend negativ beeinflussen können. Die 

Berechtigung der Erwartung von seiten des Naturschutzes (Weinzierl, 1974), 

daß sie "die Störanfälligkeit der land- und forstwirtschaftlichen Kulturen 

und damit z.B. den Einsatz von Giften zu vermindern" in der Lage sind, ist 

bisher noch nicht belegt." Und Tischler [18, Seite 173]: "Die Funktion 

von Hecken als Reservoir für Nützlinge ist ebenso überschätzt worden wie 

die Vermutung, daß wichtige Schädlinge von dort her die Kulturen befallen." 

In der biologischen Schädlingsbekämpfung sind bisher fast ausschließlich 

nur Verfahren entwickelt worden, bei denen ganz gezielt eine bestimmte 

Nützlingspopulation zur Verhinderung von Massenvermehrungen eines Schäd- 

lings eingesetzt wurde. Franz und Krieger schreiben in ihrer "Biologischen 

Schädlingsbekämpfung" [7, Seite 32]: "Die Verhütung von Übervermehrungen 

hängt meist weniger von einer diffusen Vielseitigkeit der Kulturlandschaft 

ab, sondern von ganz spezifischen Qualitäten. Um die Erforschung solcher 

"Schlüsselfaktoen" muß man bemüht bleiben, um sie als stabilisierende 

Elemente in das System des Pflanzenbaus und Pflanzenschutzes einbeziehen 

zu können." 

Der ganze Problembereich "Förderung des biologischen Pflanzenschutzes 

durch eine Anreicherung der Agrarflächen mit naturnahen Elementen, vor al- 

lem mit Hecken und Gehölzen", ist noch ein weites Feld, daß es zu erfor- 

schen gilt. Es gibt zwar immer wieder einzelne wertvolle Beiträge zu die- 

ser Fragestellung, jedoch der Gesamtkomplex unter Berücksichtigung ver- 

schiedener naturräumlicher Bedingungen ist noch viel zu wenig für die 

praktische Hilfestellung wissenschaftlich erschlossen. 

Zwölfer [3] kommt aufgrund eines Forschungsprojekts "Ökologische Funk- 

tionsanalyse von Feldhecken" zur Erkenntnis, daß Feldhecken ein Reservoir 

für zahlreiche Parasitoide darstellen, die auch im Vertilgerkreis von 

Landwirtschafts- und Forstschädlingen eine Rolle spielen können. Dann haben 

die Hecken "Relaisfunktion" für mobile Raubinsekten, die sich in der Hecke 

nur zu bestimmten Jahreszeiten aufhalten, z.B. im Frühjahr zum Popula- 
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tionsaufbau, um dann als "Breitbandnützlinge" in den umliegenden Feldern 

wirksam zu werden. 

Solche Nützlings-Schädlingsbeziehungen werden oft beschrieben, vor allem 

in den vielen Veröffentlichungen zum "biologischen", "ökologischen", "al- 

ternativen" ... Pflanzenbau bzw. Gartenbau. Es lassen sich solche Bezie- 

hungen in vielfältigem Maße beobachten, nur ist damit die Frage des Land- 

wirts nach den quantitativen und qualitativen Auswirkungen auf den Ertrag 

unter Berücksichtigung eines verringerten Aufwandes für den chemischen 

Pflanzenschutz noch nicht beantwortet. Diese Frage kann nur durch umfang- 

reiche Feld-Versuche, ähnlich den bisherigen Untersuchungen zum Windschutz, 

beantwortet werden. Bisher ist dem Verfasser nur ein derartiger Feld-Ver- 

such bekannt geworden, eine Versuchsreihe der baden-württembergischen Lan- 

desanstalt für Pflanzenschutz, die gegenwärtig noch läuft. In diesem Lang- 

zeitversuch soll geklärt werden, welchen unmittelbaren Nutzen oder Schaden, 

vor allem unter phytopathologischen Gesichtspunkten, Feldgehölze in Acker- 

gebieten bringen können. Dabei werden zwischen 60 m voneinander entfernten 

Hecken sowohl die landwirtschaftlichen Erträge wie auch der Nützlings- und 

Schädlingsbefall gemessen und mit Flächen ohne Hecken verglichen. Zwischen- 

ergebnisse zeigen positive Wirkungen; auf das Endergebnis darf man ge- 

spannt sein. 

Solche Untersuchungen sollten mit Nachdruck in vermehrtem Maße durchge- 

führt werden, damit sowohl die landwirtschaftliche Beratung wie auch die 

Flurbereinigungsbehörde für die Unterstützung des integrierten Pflanzen- 

schutzes mehr Hilfestellung bekommen. Ein klarer und objektiver Nachweis, 

daß die Integration von Hecken und Feldgehölzen in die landwirtschaftli- 

chen Produktionsflächen nicht nur eine Bereicherung von Natur und Land- 

schaft darstellt, sondern auch für die Landwirtschaft von Nutzen ist, wäre 

ein allseits motivierendes Moment und würde die Arbeit der ländlichen Neu- 

ordnung wesentlich erleichtern!  

 
 

3.3.5  Zum Tierschutz 

In Weidegebieten kann man bei heißem Wetter leicht beobachten, daß das 

Vieh den Schatten unter großen Bäumen oder Baumgruppen sucht. Viele Weiden 

haben jedoch solche Schattenspender nicht mehr, das Vieh ist den ganzen 

Tag der prallen Sonne ausgesetzt. Muß es darunter leiden? 
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Zwei Sachverständige, Prof. Dr. Sambraus, Technische Universität München- 

Weihenstephan, und Prof. Dr. Stephan, Tierärztliche Hochschule Hannover, 

darauf angesprochen, bejahen dies eindeutig. Stephan führt dazu näher aus: 

"Es ist tatsächlich so, daß insbesondere Rinder unter höheren Temperaturen 

leiden und ihre spezifische Leistung absinkt. Aufgrund des hohen Stoffum- 

satzes müssen die Hochleistungstiere enorme Wärmemengen abführen, was ih- 

nen unter höheren Temperaturen nicht möglich ist. Die Optimaltemperatur 

der hiesigen Rinder liegt bei etwa +10° bis +15°C, und diese Temperaturen 

werden im Stall meistens und auf der Weide auch sehr häufig überschritten. 

Das hat zur Folge, daß die Milchleistung bei den Kühen ganz erheblich ver- 

mindert wird. Darüber liegen mehrere Arbeiten vor, und dies sollte auch 

den Tierhaltern mittlerweile bekanntgeworden sein. Daß es trotzdem schwie- 

rig ist, die Tierhaltung zur Schaffung von Schattenplätzen, sei es durch 

Neuanpflanzung von Bäumen oder Baumgruppen, sei es durch Erstellung von 

teilweise offenen Weideschuppen, zu motivieren, mag an einer alten Erfah- 

rung liegen, die insbesondere in Schleswig-Holstein gemacht worden ist. 

Dort nämlich hatte man früher um die Weiden herum sogenannte Knicks, das 

sind Hecken, in denen sich Insekten bevorzugt aufhielten, und diese In- 

sekten sind an die Zitzenausführungsgänge gegangen und haben auf diese 

Weise von Tier zu Tier die sogenannte Holsteinische Euterkrankheit über- 

tragen, eine Euterentzündung, die zu großen wirtschaftlichen Schäden ge- 

führt hat. Diese Situation allerdings kann man mittlerweile beherrschen, 

so daß der Hinweis auf solche Schäden heutzutage nicht mehr stichhaltig 

ist." 

Beide Sachverständige betonen, daß es ein Akt des Tierschutzes ist, Rin- 

dern und anderen Tierarten bei hohen Temperaturen einen Schutz vor zu 

starker Sonneneinstrahlung zukommen zu lassen; das gehört zur "angemesse- 

nen Pflege" nach § 2 des Tierschutzgesetzes! 

Aus all dem Gesagten geht hervor, daß das Pflanzen von Bäumen und Baum- 

gruppen auf den Weiden sowohl im Sinne einer gesunden landwirtschaftlichen 

Tierhaltung wie auch im Sinne der Landschaftspflege ist. Deshalb müßte 

auch bei dieser Maßnahme eine breite Zustimmung zu erwarten sein, der je- 

doch, so hat es den Anschein, noch eingehende Aufklärungsarbeit vorangehen 

muß. 
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3.3.6  Zur Erhaltung des Streuobstbaus 

In klimatisch begünstigten Gebieten ist der Streuobstbau sehr oft ein 

landschaftsprägender Faktor. Seine Erhaltung und Förderung ist deshalb 

eine wichtige landschaftspflegerische Aufgabe, zugleich aber auch von öko- 

nomischem Interesse. Der wirtschaftliche Nutzen wird jedoch  - im Rahmen 

des EG-Agrarmarktes -  immer geringer, das private Interesse schwindet da- 

mit dahin. Dieses "Auseinanderbrechen" von privatem und öffentlichem In- 

teresse macht den Streuobstbau zu einem Problembereich der ländlichen Neu- 

ordnung. Der Verfasser hat das Thema "Der Streuobstbau, ein landschafts- 

pflegerischer Problembereich der Flurbereinigung" eingehend in Teil I 

(Heft 13), Seite 61–80 behandelt und dabei einige Lösungsmöglichkeiten 

aufgezeigt.  

 
 

3.3.7  Zur Erhaltung extensiver Nutzungsformen 

Verschiedene extensive landwirtschaftliche Nutzungsformen, wie z.B. die 

Weide in den Heidegebieten oder die einmalige Mahd der Streuwiesen, sind 

Voraussetzung für einige sehr artenreiche Vegetationstypen, die ihren na- 

turschützerischen Wert zum Teil verlieren, wenn sie nicht mehr bewirt- 

schaftet würden. Landwirtschaftliche Extensivnutzungen tragen deshalb in 

vielen Gebieten zum Artenreichtum der Tier- und Pflanzenwelt wesentlich 

bei, ihre Erhaltung ist damit von höchstem ökologischen Interesse. Exten- 

sive Nutzungsformen können gerade für die Nebenerwerbslandwirtschaft An- 

reize geben, und somit können auch hier wiederum ökonomische und ökologi- 

sche Interessen in Einklang gebracht werden, ein weites Aufgabenfeld für 

eine zukunftsorientierte Flurbereinigungstätigkeit.  

 
 

3.3.8  Zum Schutze des Waldes 

Der naturnah stufig aufgebaute Waldrand ist sowohl wichtig für den Schutz 

der forstlichen Wirtschaftsflächen wie auch für die ökologische Vielfalt, 

weil gerade Saumbiozönosen sich durch großen Artenreichtum auszeichnen; 

also auch hier wiederum ein doppeltes und damit verstärktes Interesse an 

seiner Erhaltung bzw. an seiner Wiederherstellung. Die "Feld-Wald-Grenze 

in der Flurbereinigung" mit all den damit verbundenen Problemen wird in 

einem besonderen Beitrag (Seite 95 bis 114) ausführlich behandelt. 
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Zusammenfassung 

Die einzelnen Planungsbereiche einer integralen Flurbereinigung greifen 

stark ineinander; auch die ökologische Landschaftsplanung ist ein solcher 

Planungsbereich, der vor allem von der Neuordnung der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen, aber auch umgekehrt, beeinflußt wird. In einer Gliederung des 

Handlungsablaufes der ökologischen Landschaftsplanung sollte dies aufge- 

zeigt werden, wobei einige Planungsschritte ausführlich kommentiert wur- 

den. Damit sollte verdeutlicht werden, daß die Gesamtplanung im komplexen 

System "ländlicher Raum" nicht ein Aufsummieren von Einzelplanungen sein 

kann, sondern mehr: die wohlabgewogene Berücksichtigung aller planerischen 

Faktoren und ihr Zusammenfügen zu einem größeren Ganzen! 
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In den letzten Jahren ist das Problem der Bodenerosion durch Wasser immer 

mehr in der Umweltdiskussion zur Sprache gekommen, was eine zunehmende Sen- 

sibilisierung der Öffentlichkeit für die Aufgaben der Bodenerhaltung und 

des Bodenschutzes bewirkte. Die Beobachtung der Ackeroberflächen in hügelig 

bewegten Gebieten bestätigt den Trend einer zunehmenden Erosionsgefährdung 

unserer landwirtschaftlichen Böden. Damit stellt sich auch der Flurbereini- 

gung eine wichtige Aufgabe: die stärkere Berücksichtigung der Bodenerosion 

bei der Neugestaltung des ländlichen Raumes. 

 

 

1.  Die Ursachen der zunehmenden Bodenerosion 

 

Als Ursachen der zunehmenden Bodenerosion können festgestellt werden: 

-  der vermehrte Anbau von Kulturpflanzen mit später Bodenbedeckung, so vor 

   allem von Mais und zum Teil auch von Zuckerrüben, und eine Abnahme des 

   Anbaus von frühdeckenden Kulturpflanzen wie Klee und Luzerne. Beispiel- 

   haft sei dies an der Entwicklung des Ackerfutterbaus in Bayern aufge- 

   zeigt  - siehe Abbildung 1. 

 
   Abb. 1   Entwicklung des Ackerfutterbaus in Bayern von 1951 – 1977 
            nach [6] 
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-  der Umbruch von Grünland zu Ackerland, zum Teil in sehr geneigtem Gelän- 

   de  -  der Ackerflächenanteil in der Bundesrepublik ist von 1960 bis 

   1981 von 56 % auf 60 % gestiegen [10], 

-  die Zunahme der Bodenverdichtung durch schwerer werdende Maschinen und 

   Transportfahrzeuge, 

-  die teilweise Verminderung des Humusanteils am Boden durch intensivere 

   Bodenbearbeitung, Reduzierung der organischen Düngung und Abnahme des 

   Anbaus humusmehrender Früchte [3]. 

 

 

2.  Begriffsbestimmung und Formen der Bodenerosion 

 

Viele wissenschaftliche Disziplinen befassen sich mit der Bodenerosion, so 

vor allem die Geologie und Geomorphologie, die Bodenkunde, die Geographie, 

die Landwirtschaft und die Landschaftspflege  -  die Begriffsvielfalt ist 

dementsprechend groß. Deshalb ist es nützlich, vorweg die im folgenden ver- 

wendeten Begriffe eindeutig festzulegen. 

Den Begriff Bodenerosion hat Richter [29] folgendermaßen definiert: "Unter 

Bodenerosion werden alle jene Erscheinungen der Abtragung (Erosion, Denuda- 

tion und Akkumulation) verstanden, die den Haushalt der Landschaft über ein 

naturbedingtes Maß hinaus verändern. Sie werden vom Menschen ausgelöst und 

meist durch Wasser oder Wind bewirkt (Abspülung und Auswehung)." 

Unter Denudation wird eine mehr flächenhafte, unter Erosion eine mehr li- 

nienhafte Abtragung verstanden, während Akkumulation die Anlandung des ab- 

getragenen Bodenmaterials bedeutet. Als Synonymbezeichnungen für Erosion 

werden auch die Begriffe Abtrag, Abschwemmung und Abspülung verwendet. 

Zur Kennzeichnung detaillierter Erosionsformen werden folgende Begriffe 

benutzt: 

Lineare Erosion: 

                Rillen-Erosion:  Erosion in Form einer Rille 
                                 Breite bis 50 cm, Tiefe bis rd. 30 cm 
                                 innerhalb des Pflughorizonts 

                Rinnen-Erosion:  Erosion in Form einer Rinne 
                                 Breite über 50 cm, Tiefe bis rd. 30 cm 
                                 innerhalb des Pflughorizonts 

                Graben-Erosion:  Erosion in Form eines Grabens 
                                 Tiefe über den Pflughorizont hinaus 
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Flächen-Erosion:   flächig wirkende Erosion 

 

   Abb. 2   Lineare Erosionsformen 

 

3.  Die Folgen der Erosion 

 

Die Auswirkungen der Erosion auf den Bodenhaushalt und den landwirtschaft- 

lichen Ertrag müssen vor allem langfristig gesehen werden. Es gibt zwar im- 

mer wieder Jahre mit auch kurzzeitlich erheblichen Schäden, die aber durch 

die Bodenbearbeitung bald wieder "zugedeckt" werden und somit, oberfläch- 

lich gesehen, nicht beunruhigend wirken. Das Problem muß deshalb als eine 

langfristig negative Veränderung der Bodenstruktur bewußt gemacht werden, 

vor allem auch den betroffenen Landwirten, die ja letztendlich den direkten 

Schaden davonzutragen haben. Deshalb muß in jedem Flurbereinigungsverfahren, 

das davon betroffen ist, am Anfang dieser Bewußtwerdungs-Prozeß stehen, und 

zwar durch das Aufzeigen der bisher schon eingetretenen Bodenveränderungen 

und der dadurch langfristig zu erwartenden Schäden. Damit wird die Grundla- 

ge geschaffen für gemeinsame Überlegungen zur Eindämmung der Erosionsgefahr 

durch verschiedene Maßnahmen, die im Rahmen der Flurbereinigung verwirk- 

licht bzw. unterstützt werden können. 

Als langfristig negative Folge der Erosion ist vor allem die Veränderung 

des Bodenprofils anzusehen. Beispielhaft wird dies für einen Ackerhang des 

Tertiären Hügellandes aufgezeigt  -  Abbildung 3. 
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   Abb. 3   Veränderung des Bodenprofils durch Erosion (nach [7]) 

 

Die durch die Veränderungen des Bodenprofils eingetretenen Ertragsverschie- 

bungen zwischen den landwirtschaftlichen Flächen in der Höhe, am Hang und 

am Hangfuß wurden schon mehrmals gemessen und veröffentlicht [29] [3]. Es 

zeigt sich dabei gegenüber dem Ertrag der ungestörten Fläche in der Höhe 

ein bis zu 50 % verminderter Ertrag der erodierten Hangfläche und ein zum 

Teil erhöhter Ertrag in der Akkumulationszone, zum Teil aber auch ein ge- 

ringerer, vor allem wenn starke Akkumulationen vorlagen. 

Mit dieser zunehmenden Differenzierung des Bodenprofils geht einher 

-  ein Flachgründigwerden im Hangbereich; besonders kritisch ist dies 

   dort, wo die Böden auf wenig fruchtbarem Ausgangsmaterial oder gar 

   auf festem Gestein aufliegen. 

-  eine Verschiebung der Korngrößenverteilung, da vor allem Ton- und 

   Schluffpartikel abgeschwemmt werden; der Hangbereich wird grobkörni- 

   ger, die Hangfußlage feinkörniger. Die Krümelstruktur, der Bodenluft- 

   haushalt und das Wasseraufnahmevermögen verringern sich. 

-  eine Verlagerung von Humus und Pflanzennährstoffen vom Hang in den 

   Hangfußbereich, zum Teil weitere Abschwemmung  - zusammen mit den Se- 

   dimenten -  in die Vorfluter, was wiederum eine Eutrophierung und 

   Verschlämmung der Gewässer bewirkt. 

Die Erosion hat zur Folge, daß die Grundstücksflächen uneinheitlicher wer- 

den, d.h. daß die Bodenverhältnisse auf kürzeste Entfernungen stark wech- 

seln und somit die einheitliche Bewirtschaftung behindern. Das erschwert 
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auch die Zuteilung großer und möglichst in der Bodenart einheitlicher neuer 

Grundstücke in der Flurbereinigung.  

 

 

4.  Erosionsauslösende Faktoren 

 

Folgende Faktoren bestimmen im wesentlichen das Erosionsgeschehen: 

   -  der Niederschlag, 

   -  der Boden, 

   -  das Relief, 

   -  die Bodenbewirtschaftung. 

Diese Faktoren werden nachfolgend einzeln analysiert. Gleichzeitig wird die 

Universelle Bodenabtragsgleichung (UBAG) von Wischmeier und Smith [38] 

vorgestellt. Diese Gleichung wurde durch langjährige Erosionsmessungen in 

den USA entwickelt und enthält die das Erosionsgeschehen wesentlich beein- 

flussenden Faktoren. Ihre Quantifizierung ermöglicht eine Berechnung des zu 

erwartenden Bodenabtrags. 

Schwertmann [35] hat versucht, die UBAG für Bayern anwendbar zu machen. Er 

hat dabei einen Teil der Werte aus den USA übernommen, einen Teil aber auch 

für den bayerischen Raum berechnet, davon ausgehend, daß die UBAG im Prin- 

zip auch hier anwendbar ist, wenn die gebietsspezifischen Größen der Fakto- 

ren bekannt sind. Die Ergebnisse dieser ersten Anpassung sind in einer An- 

leitung über "Die Vorausschätzung des Bodenabtrags durch Wasser in Bayern" 

[35], im folgenden kurz UBAG Bayern genannt, niedergelegt und sollen nach 

dem Geleitwort des bayerischen Staatsministers für Ernährung, Landwirt- 

schaft und Forsten dazu dienen, Berater, Flurbereinigungsingenieure und 

Landschaftsplaner in die Lage zu versetzen, den Bodenabtrag bei bestimmter 

Nutzung mengenmäßig möglichst genau zu erfassen und durch eine Anpassung 

der Bodennutzung an die natürlichen Gegebenheiten auf ein tolerierbares Maß 

zu begrenzen. 

Die Bodenabtragsgleichung nach Wischmeier und Smith [38] lautet: 

 

A   =   R  ×  K  ×  LS  ×  C  ×  P 
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Dabei bedeuten: 

   A    der jährliche Bodenabtrag in t/ha, 

   R    der Regenfaktor, 

   K    der Bodenerodierbarkeitsfaktor, 

   LS   der Topographiefaktor, 

   C    der Bedeckungs- und Bearbeitungsfaktor, 

   P    der Erosionsschutzfaktor. 

Jeder dieser einzelnen Faktoren ist wiederum eine Funktion von weiteren va- 

riablen Größen und muß entweder berechnet oder aus Tabellen bzw. Nomogram- 

men in Abhängigkeit dieser Variablen entnommen werden. 

 

4.1  Der Niederschlag 

 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß vor allem Stark- und ergiebige Dauerregen zu 

Erosion führen. Starkregen sind solche mit hoher Intensität, d.h. großer 

Regenmenge pro Zeiteinheit, ergiebige Dauerregen dauern mindestens 6 Stun- 

den mit einer Intensität von mehr als 1 mm/Stunde. Als erosionsauslösende 

Mindestregenmenge eines Einzelregens werden von Schwertmann [35] 10 mm an- 

genommen, bei weniger nur dann, wenn die kurzzeitige Intensität sehr hoch 

war. 

Erosionswirksam ist auch die kinetische Energie der Regentropfen. Zunehmen- 

de Tropfendurchmesser bedingen zunehmende Fall- und Aufschlaggeschwindig- 

keit. Bei Böden mit geringer Strukturstabilität werden die Bodenaggregate 

durch die Prallwirkung der Regentropfen zerschlagen, d.h. in kleiner Par- 

tikel zerlegt, die leichter abgeschwemmt werden. Sie verschlämmen überdies 

die Bodenoberfläche, was das Einsickern des Wassers behindert. Der Oberflä- 

chenabfluß beginnt dabei umso rascher, je intensiver der Niederschlag ist. 

Die Starkregen entstehen meist durch Einbruchsniederschläge an Kaltfronten 

oder als Wärmegewitter und haben kleinräumige Auswirkungen. Dauerregen sind 

meist an großräumiges Aufgleiten von Luftmassen oder an Stauerscheinungen 

in Gebirgen gebunden. Sie stellen somit eine großräumige und langandauernde 

Beregnung dar. Ein Maximum an Tagen mit ergiebigem Stark- und Dauerregen 

ist nach Abbildung 4 im Juli zu erwarten. 
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  Abb. 4   Anzahl der Tage mit ergiebigen Stark- und Dauerregen 
           in 14 Jahren (1936 – 1950) für einige Naturräume Süd- 
           deutschlands nach Hartke und Ruppert [15] 

 

Die erosionswirksamen Starkregen treten in der Regel nicht großflächig auf, 

sondern konzentrieren sich mehr auf gewisse Zonen. Die räumliche Differen- 

zierung der Niederschlagshöhen hat Schirmer [33] für einen Teil Süddeutsch- 

lands näher untersucht. Es bestand dazu, wie er bemerkt, aus praktischen 

Gründen Veranlassung, weil die Klimatologie häufig  - vor allem von seiten 

der Landwirtschaft -  darauf aufmerksam gemacht wird, daß es Gemeinden mit 

ausgesprochener Regenhäufigkeit und solche mit Regendefizit gibt, was in 

den großräumigen Verteilungskarten mit mittleren Niederschlagshöhen nicht 

in Erscheinung tritt. Grundlage seiner Untersuchung waren Verteilungskarten 

mit den Tageshöhen des Niederschlags, wobei sich ausgeprägte Niederschlags- 

streifen ergaben. Die streifenartigen Maximumszonen von Kaltfrontdurchgän- 

gen mit hohen Niederschlägen nennt er Schauerstraßen. In Abbildung 5  - 

nächste Seite -  ist eine kartenmäßige Darstellung der ermittelten Schauer- 

straßen wiedergegeben. Ebenso können auch streifenförmige Minimumszonen, 

die er als Trockenstreifen bezeichnet, festgestellt werden. 

Diese örtliche Differenzierung des Niederschlagsgeschehens muß auch bei der 

Beurteilung der Erosionsgefährdung eines Gebietes beachtet werden, wobei 

noch nicht nachgewiesen ist, ob die festgestellten Schauerstraßen langfri- 
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stig sich nur wenig ändern oder größeren Verschiebungen unterworfen sind. 

Für die Kenntnis der Niederschlagscharakteristik eines Flurbereinigungsge- 

bietes wären langzeitliche örtliche Regenmessungen eine große Hilfe; sie 

sind jedoch in den wenigsten Fällen vorhanden. Deshalb muß meistens die 

nächste Regenmeßstation dazu benützt werden, wobei jedoch immer, je nach 

Entfernung, mehr oder weniger große Abweichungen zu erwarten sind. Deshalb 

ist auch die Erfahrung der einheimischen Landwirte über das Regengeschehen 

und seine Auswirkung auf den Boden mit in die planerischen Überlegungen 

einzubeziehen.  

 

4.1.1  Der Regenfaktor  R  in A = R × K × LS × C × P 

 

Wischmeier und Smith [38] haben die Faktoren ihrer Universellen Bodenab- 

tragsgleichung (UBAG) empirisch aus einer Vielzahl von Messungen des lang- 

jährigen natürlichen Bodenabtrags ermittelt, und zwar für eine standardi- 

sierte Fläche mit 22 m Länge, 9 % Neigung und mit einer Bearbeitung paral- 

lel zum Gefälle in der Weise, daß keine Vegetation aufkam und ständig Saat- 

bettgefüge vorlag (= Schwarzbrache). Der Abtrag dieses Standardhanges ist 

sozusagen der Ausgangswert. Der Abtrag eines bestimmten Hanges errechnet 

sich als erstes aus dem Abtrag des Standardhanges in Abhängigkeit des ört- 

lichen Niederschlaggeschehens, also über den Regenfaktor  R , der dann 

durch die übrigen Faktoren Korrekturen erhält. 

Bei der Übertragung der UBAG auf Bayern [35] wurden die R-Faktoren für alle 

diejenigen 18 Orte von Bayern berechnet, die von 1967 bis 1976 den Nieder- 

schlag ganzjährig registriert hatten. Es zeigte sich dabei, daß die R-Fak- 

toren von Jahr zu Jahr stärker streuten als der Gesamtjahresniederschlag 

[31]. Der durchschnittliche Variationskoeffizient aller Stationen für  R 

betrug rund 50 %, also ein sehr hoher Wert. Der Vergleich der errechneten 

R-Faktoren mit den Sommerniederschlägen ergab jedoch einen hohen Korrela- 

tionsgrad von 0,96. Da die R-Werte von 18 Meßstationen nicht genügen, eine 

Karte mit Linien gleicher Erosivität (Isoerodentlinien) zu erstellen, be- 

nutzte man die Linien gleicher langjähriger Sommerniederschläge, um sie 

über eine Umrechnungsformel in Isoerodentlinien umzuwandeln. Damit konnte 

eine Isoerodentkarte für Bayern gezeichnet werden. Aus ihr können nun die 

R-Faktoren theoretisch für jeden Ort entnommen bzw. interpoliert werden, 

wobei jedoch immer die hohe Unsicherheit bewußt bleiben muß. 
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Eine noch offene Frage ist, inwieweit die Schneeschmelze, die nicht in die 

UBAG aufgenommen ist, in manchen Gebieten erosionsauslösend ist. Das 

Schmelzwasser ist dann besonders gefährlich, wenn der Boden noch gefroren 

ist und damit das Wasser nicht aufnehmen kann.  

 

4.2  Der Boden 

 

Die Böden sind, je nach ihren Eigenschaften, unterschiedlich erosionsge- 

fährdet. Es sind vor allem folgende Faktoren, welche dabei mitwirken: 

-  die Korngrößenzusammensetzung:  Der zunehmende Anteil von Schluff 

   (0,063 – 0,002 mm) und Feinsand (0,063 – 0,1 mm) erhöht die Ero- 

   dierbarkeit, während ein zunehmender Anteil von Sand der Korngröße 

   0,1 – 2,0 mm, aber auch von Steinen und Kies, sie herabsetzt. 

-  der Anteil an organischer Substanz:  Er vermindert mit zunehmender 

   Prozentzahl die Erosionsanfälligkeit. 

-  das Aggregatgefüge:  Durch Aneinanderlagerung und Kopplung der mine- 

   ralischen und organischen Bodenpartikel entstehen größere Einheiten, 

   d.h. Aggregate, z.B. Krümel. Zunehmende Aggregatgröße erhöht die Ero- 

   dierbarkeit. 

-  die Wasserleitfähigkeit (Permeabilität):  Eine größere Geschwindig- 

   keit der Wasserbewegung im Boden wirkt sich erosionsmindernd aus. 

-  Oberflächenstruktur und Bodenfeuchte:  Ein ausgetrockneter und ober- 

   flächlich verkrusteter Boden hat ein wesentlich verringertes Wasser- 

   aufnahmevermögen als ein leicht feuchter und oberflächlich aufge- 

   lockerter Boden; dagegen nimmt bei zunehmender Nässe des Bodens die 

   Erodierbarkeit wieder zu. 

Einige der genannten Faktoren sind stark miteinander verknüpft; sie hängen 

jedoch auch von der Art der Bodenbewirtschaftung ab und könne dabei ero- 

sionsstabilisierend beeinflußt werden, was später unter 4.4 und 6.1 näher 

behandelt wird.  

 

4.2.1  Der Bodenerodierbarkeitsfaktor  K  in A = R × K × LS × C × P 

 

Für den Standardhang sind die Faktoren  LS , C  und  P = 1 , so daß  K 

über den gemessenen Bodenabtrag  A  und den berechneten Regenfaktor  R  aus 
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K = A/R  bestimmt werden kann. Für eine Vielzahl von Böden wurde dies 

durchgeführt, wobei sich eine Abhängigkeit von folgenden 5 Bodeneigen- 

schaften herausstellte: 

   -  Prozentgehalt der Korngröße 0,002 – 0,1 mm (Schluff + Feinsand), 

   -  Prozentgehalt der Korngröße 0,1 – 2,0 mm (übriger Sand), 

   -  Prozentgehalt an organischer Substanz, 

   -  Aggregatklasse 1 – 4 (< 1 bis > 10 mm mittlere Aggregatsgröße), 

   -  Permeabilitätsklasse 1 – 6 (< 1 bis > 300 cm/Tag Permeabilität). 

Um diese 5 Faktoren bestimmen zu können, braucht es aufwendige Feld- und 

Laborarbeiten. Sind die Faktoren dann ermittelt, so kann der K-Wert entwe- 

der berechnet oder aus Nomogrammen entnommen werden. Der hier zu treibende 

Aufwand ist dann vor allem groß, wenn viele Bodentypen mit wechselnden Fak- 

toren in einem Planungsgebiet vorliegen. Hilfsmittel für die einfachere Be- 

stimmung des K-Faktors sind deshalb willkommen. So ist der UBAG Bayern eine 

Tabelle der K-Faktoren verbreiteter Böden Bayerns beigegeben, deren Handha- 

bung jedoch vertiefte geologische und bodenkundliche Kenntnisse voraussetzt. 

Mit der Herausgabe einer Standortkundlichen Bodenkarte 1 : 25 000 für 

Bayern [4] wurde ein Kartenwerk begonnen, das neben Bodenart, Bodentyp und 

Ausgangsgestein auch die Erosionsanfälligkeit in 6 Stufen in direkter Ver- 

bindung mit dem K-Faktor darstellt. Mit dem Block Hallertau, der aus 8 

Blättern dieser Bodenkarte besteht, wurde ein Anfang gemacht; nur ist es 

natürlich fraglich, bis wann diese Bodenkarte vollständig für größere Ge- 

biete vorliegt, so daß sie für die Erosionsbestimmung umfassender einge- 

setzt werden kann. Es ist deshalb zu begrüßen, wenn auch die flächendeckend 

vorhandene Bodenbewertung nach der Reichsbodenschätzung für die Ermittlung 

des K-Faktors erschlossen wird. Vogl [37] hat eine Tabelle veröffentlicht, 

in der den Bodenarten der Reichsbodenschätzung K-Faktoren zugeordnet sind, 

allerdings unter der Voraussetzung, daß zusätzlich der Prozentanteil an or- 

ganischer Substanz ermittelt wird.  

 

4.3  Das Relief 

 

Die Ausprägung des Reliefs ist ein entscheidender Faktor für das Erosions- 

geschehen. Erosionsbestimmende Elemente sind Hangneigung, Hanglänge und 

Hangform. Mit steigender Hangneigung nimmt die Schleppkraft des Wassers und 
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somit auch der Abtrag des Bodens zu. Zunehmende Hanglänge vergrößert den 

Einzugsbereich, was eine Zunahme der Wasserabflußmenge und –geschwindigkeit 

bewirkt. Allerdings sind auch hierbei die Zusammenhänge meist nicht so ein- 

fach, weil z.B. bei zunehmender Hanglänge auch ein längerer Versicherungs- 

zeitraum zur Verfügung steht, was vor allem Böden mit gutem Wasseraufnahme- 

vermögen begünstigt. Die differenzierte Wirkungsweise von Niederschlag und 

Wasserabfluß wird vor allem durch die Hangform mitbestimmt. Deshalb ist es 

für die Erosionsanalyse wichtig, die verschiedenen Formen zu unterscheiden. 

Zuerst die Querschnittsformen  -  Abbildung 6 – 9. 

   Abb. 6   Der konkave Hang 

 

Der konkave Hang hat seine steilste Zone unterhalb des Hangkopfes. Der 

Hangneigungswinkel nimmt nach unten stetig ab. Die ausgeprägte Erosionszone 

am Oberhang wird allmählich abgeschwächt und geht nach unten in die Akkumu- 

lationszone über. 

   Abb. 7   Der konvexe Hang 
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Beim konvexen Hang wird der Hangneigungswinkel nach unten immer größer; die 

Schleppkraft des Wassers wächst bis zum Hangfuß ständig. Die stärkste Ero- 

sionszone liegt deshalb oberhalb des Hangfußes. Sie geht schnell in eine 

konzentrierte Akkumulationszone über.  

   Abb. 8   Der konvex-konkave Hang 

 

Der konvex-konkave Hang ist eine Mischform aus konvexem oberen Teil und 

konkavem unteren Teil und hat demgemäß seine stärkste Erosionszone im Mit- 

telbereich.  

   Abb. 9   Der gestreckte Hang 

 

Der gestreckte Hang hat einen kurzen konvexen Oberhang und einen gleich- 

mäßig geneigten langen Mittelhang, auf dem sich Bodenverlust und Bodennach- 

führung vom Oberhang ausgleichen können, also weniger erosionskritisch ist. 

Der Hang schließt nach unten mit einem kurzen konkaven Übergang ab, der 
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mehr oder weniger, je nach Neigung des Mittelhangs, Akkumulation aufweisen 

kann. 

Die Hangquerschnittsformen können nun von verschiedenen Längsschnittformen 

überlagert sein, wobei vor allem der Hohlhang erosionsverstärkend wirkt.  

   Abb. 10   Der Hohlhang 

 

Der Hohlhang bewirkt ein Zusammenführen des abfließenden Wassers und kann 

verstärkt lineare Erosion im Muldenbereich auslösen. Hänge mit einem Wech- 

sel von Mulden und Rücken (Kuppen) zeigen ein waschbrettartiges Längsprofil, 

bei dem je nach Neigung und Bodenart Flächenerosion, lineare Erosion bzw. 

Akkumulation sich abwechseln können. Wenn langfristig Akkumulation über- 

wiegt, so füllen sich die Mulden allmählich auf; es entstehen sogenannte 

Dellen  -  Abbildung 11.  

   Abb. 11   Eine Delle im Querschnitt 
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Die Bodenoberfläche der Delle erscheint  - das ist vor allem im Luftbild 

gut zu sehen -  durch das eingeschwemmte Material mit zum Teil höherem 

Feuchtegehalt dunkler als das umliegende zum Teil erodierte und deshalb 

hellere Gelände. Ist eines Tages die Schleppkraft des von den Flanken ein- 

fließenden Wassers so groß, daß das akkumulierte Material bis zum Unterbo- 

den bzw. noch darüberhinaus durch Grabenerosion abgetragen wird, so kann 

dieser erodierte Graben wieder als helle Linie erscheinen. Diese Vorgänge 

können sich immer wieder abwechseln, je nach Stärke der Niederschläge.  

 

4.3.1  Der Topographiefaktor  LS  in A = R × K × LS × C × P 

 

Der Topographiefaktor  LS  ist eine empirisch ermittelte, nichtlineare Funk- 

tion von Hangneigung und Hanglänge und gibt das Bodenabtragsverhältnis 

eines Hanges zum Standardhang mit 22 m Länge und 9 % Gefälle unter sonst 

gleichen Bedingungen wieder. Für den Standardhang ist demnach  LS = 1 . 

In die LS-Funktion einzugeben ist die erosionswirksame Hanglänge, das ist 

der Abstand zwischen der Stelle, wo am Oberhang die Erosion einsetzt und am 

Unterhang die Akkumulation beginnt. Sie kann also nicht aus topographischen 

Karten entnommen, sondern muß örtlich ermittelt werden. Dies ist für ein 

größeres Gebiet eine sehr zeitaufwendige Arbeit, wobei es in vielen Fällen 

nicht einfach sein wird, Anfang und Ende der erosionswirksamen Hanglänge zu 

bestimmen, weil die Übergänge fließend sind. Bohrstockmessungen können da- 

bei hilfreich sein. 

Eine weitere Schwierigkeit bringt die Messung der Hangneigung. Die Neigung 

gleichmäßig gestreckter Hänge kann leicht mit dem Gefällmesser bestimmt 

werden; in den meisten Fällen haben wir es jedoch mit komplizierteren For- 

men von Hängen zu tun, sowohl im Quer- wie auch im Längsprofil. Für die An- 

wendung der UBAG führt eine mittlere Hangneigung zu falschen Ergebnissen, 

deshalb wird die Unterteilung in neigungshomogene Hangteilstücke gleicher 

Länge vorgeschrieben, für die einzeln der LS-Faktor bestimmt werden muß. 

Diese einzelnen LS-Faktoren der Teilstücke werden dann mit verschiedenen 

Gewichten zu einem Gesamt-LS-Faktor für den betreffenden Hang vereinigt. 
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4.4  Die Bodenbewirtschaftung 

 

Die Erosionsanfälligkeit der Böden wird stark beeinflußt von der Art des 

Pflanzenbaus, insbesondere von der jahreszeitlichen Abfolge der Bodenbe- 

deckung, d.h. des Bodenschutzes durch die Kulturpflanzen, aber auch vom Zu- 

stand des Oberbodens, der wiederum stark von der Bearbeitung abhängt. Dar- 

überhinaus können besondere Vorkehrungen in der Bodennutzung getroffen wer- 

den, um die Erosion zu minimieren.  

 

4.4.1  Die Bodenbedeckung und -bearbeitung 

 

Eine geschlossene Pflanzendecke bietet einen wirksamen Schutz gegen die 

Erosion, weil die Regentropfen von der Pflanze "abgefangen" werden, so daß 

sie ihre Prall- und Planschwirkung auf den Boden verlieren. Die Porosität 

des Bodens und sein Aggregatgefüge bleiben erhalten. Während Wald und Grün- 

land durch ihre ganzjährig geschlossene Pflanzendecke einen optimalen 

Schutz bieten, ist bei Ackerland der Boden zeitweise ungeschützt. Die Kul- 

turpflanzen des Ackerbaus zeigen nämlich einen sehr unterschiedlichen Be- 

deckungsgrad während der Vegetationszeit, wie aus Abbildung 12 zu ersehen 

ist. 

   Abb. 12   Bodenbedeckung verschiedener Kulturpflanzen während 
             der Vegetationszeit nach Geisler [13] 
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Es sind vor allem der Mais, die Zuckerrübe (Beta-Rübe) und die Kartoffel, 

die spät, meist erst im Juli, zum Bodenschluß kommen. Die größte Gefährdung 

durch Starkregen und ergiebige Dauerregen besteht jedoch in den Monaten Ju- 

ni und Juli. Das Getreide, vor allem das Wintergetreide, bringt schon we- 

sentlich früher einen ausreichenden Bodenschutz. 

Neben diesem unmittelbaren Schutz des Bodens durch die Pflanze wirkt sie 

auch mittelbar auf das Bodengefüge ein, z.B. durch die Bewurzelung und 

durch die Ernterückstände, was eine positive Beeinflussung von Humusanteil 

und Bodenleben zur Folge hat. Auch die angebaute Vorfrucht kann sich gün- 

stig oder auch ungünstig auswirken, d.h. das ganze Fruchtfolgesystem hat 

wesentlichen Einfluß auf die Erosionsanfälligkeit des Bodens. 

Das Bodengefüge kann auch mit der Art und Weise der Bodenbearbeitung posi- 

tiv im Sinne einer geringeren Erodierbarkeit gesteuert werden. Näheres hier- 

zu wird später unter 6.2 aufgezeigt werden.  

 

4.4.1.1  Der Bedeckungs- und Bearbeitungsfaktor  C 

         in  A = R × K × LS × C × P 

 

Zur Berechnung des Bedeckungs- und Bearbeitungsfaktors  C  benötigt man In- 

formationen über die Jahres-R-Verteilung des betreffenden Gebietes, über 

Fruchtarten und –folge, Menge und Bedeckungsgrad der Ernterückstände, Art 

der Bodenbearbeitung und über den zeitlichen Verlauf des Bedeckungsgrades 

der jeweiligen Frucht. Der C-Faktor gibt die Verminderung des Bodenabtrags 

durch Bedeckung und Bearbeitung gegenüber dem Standardhang mit langfristi- 

ger Schwarzbrache unter sonst gleichen Bedingungen an. 

In der UBAG Bayern sind Tabellen für die C-Faktoren häufiger Fruchtfolgen 

in Abhängigkeit von konventioneller Bodenbearbeitung bzw. Minimalbodenbear- 

beitung, jeweils mit oder ohne Stroh, und von den Maßnahmen nach der Ernte 

- Schälen, Grubbern, Gründüngung, Zwischenfrucht -  veröffentlicht. Da ins- 

besondere die zeitliche Beziehung der einzelnen Pflanzenart in der Frucht- 

folge zum jährlichen Niederschlagsverlauf von Bedeutung ist, geht hier die 

mittlere Jahres-R-Verteilung mit in die Formel ein; es wurde dafür die 

mittlere Jahres-R-Verteilung Bayerns gewählt, obwohl bei größerer Genauig- 

keit die ortsspezifische Verteilung verwendet werden müßte. 
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In den Tabellen der C-Faktoren sind u.a. 11 reine Getreidefruchtfolgen, 16 

Fruchtfolgen mit Silomais und 10 Fruchtfolgen mit Zuckerrüben aufgeführt. 

Hier stellt sich nun für den planenden Flurbereinigungsingenieur die Frage, 

welche Fruchtfolgesysteme er für die Vorausberechnung des Bodenabtrags ver- 

wenden soll, wenn er z.B. bei der Planung des neuen Wegenetzes und damit 

der zukünftigen Grundstücksblöcke noch gar nicht weiß, welche landwirt- 

schaftlichen Betriebe hier einmal zugeteilt werden.  

 

4.4.2  Erosionsschutzmaßnahmen 

 

Auch in der Vergangenheit wurde schon immer versucht, die Erosion möglichst 

zu vermindern; bekannt sind vor allem die Bewirtschaftung quer zum Hang und 

die Terrassierung. Die Querbewirtschaftung in ihrer strengen Form ist die 

Konturnutzung, d.h. die Bewirtschaftung parallel zu den Höhenlinien. Das 

Anlegen der Grundstücke in Höhenlinienrichtung, also oft in Bogenform, be- 

günstigte eine solche Konturnutzung. Bei größeren Neigungen wurden zur Ab- 

senkung des Hanggefälles oft Terrassierungen vorgenommen. 

Weniger bekannt ist die Streifennutzung, wie sie vor allem in den USA in 

erosionsgefährdeten Gebieten praktiziert wird. Die Bodennutzung erfolgt da- 

bei in 15 – 40 m breiten Streifen, wechselweise angebaut mit erosionsge- 

fährdeten und erosionsvermindernden Kulturpflanzen bzw. mit Gras.  

 

4.4.2.1  Der Erosionsschutzfaktor  P  in  A = R × K × LS × C × P 

 

Der Standardhang der UBAG geht von einer Bearbeitung in Gefällrichtung aus 

(P = 1). Bei einer Bewirtschaftung quer dazu, d.h. bei einer Konturnutzung, 

geht der Bodenabtrag zurück, d.h.  P  wird kleiner als 1 ; dasselbe gilt 

für die Streifennutzung. Bei einer zunehmenden Hangneigung geht die ero- 

sionsvermindernde Wirkung der Konturnutzung jedoch wieder zurück, weil das 

sich in den Querfurchen sammelnde Wasser durchbrechen kann, so daß sich der 

Abfluß auf wenige Stellen konzentrieren, dort aber umso erosiver wirken 

kann. Deshalb werden auch für die Konturnutzung maximale Hanglängen 

(= Grundstücksbreiten in diesem Fall) angegeben. 
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5.  Die Ermittlung der Erosionsgefährdung 

 

Nachdem die erosionsauslösenden Faktoren weitgehend bekannt sind und unter 

4. vorgestellt wurden, ist zu fragen, wie die Erosionsgefährdung eines 

Flurbereinigungsgebietes analysiert und kartenmäßig aufbereitet werden kann, 

damit die Möglichkeiten erosionsvermindernder Maßnahmen im Rahmen der Neu- 

gestaltung untersucht und wahrgenommen werden können. Es gibt nun 3 ver- 

schiedene Wege der Erosionsgefährdungs-Analyse: 

   -  die Vorausschätzung nach der UBAG, 

   -  die Feldaufnahme, 

   -  die Luftbildinterpretation.  

 

5.1  Die Vorausschätzung nach der UBAG 

 

Die Berechnung des zu erwartenden jährlichen Abtrags  A  in t/ha nach der 

UBAG mit  A = R × K × LS × C × P  wurde unter 4. beschrieben. Die UBAG ist 

in den USA entwickelt und durch Schwertmann [35] auf Bayern übertragen wor- 

den. Für die anderen Bundesländer wurde ihre Anwendbarkeit noch weniger ge- 

prüft, und es ist deshalb fraglich, ob die UBAG Bayern dorthin übertragen 

werden kann. Bei ähnlichen naturräumlichen Voraussetzungen dürfte das wohl 

möglich sein. 

Bei der Vorstellung der einzelnen Faktoren der UBAG sollte deutlich gewor- 

den sein, daß mit dieser Abtragsformel versucht wird, das Problem möglichst 

umfassen zu behandeln, d.h. man bemühte sich, alle Einflußfaktoren mit 

höchstmöglicher Differenziertheit zu erfassen. Das hatte zur Folge, daß 

letztendlich das Verfahren sehr aufwendig geworden ist, wenn man es z.B. 

für das Planungsgebiet eines bestimmten Flurbereinigungsverfahrens anwenden 

will. Besonders kritisch sind dabei folgende Punkte: 

-  die Schwierigkeit, einen örtlich zutreffenden Regenfaktor  R  zu er- 

   halten, 

-  der große Feld- und Laboraufwand für die Bestimmung des Bodenerodier- 

   barkeitsfaktors  K , vor allem dort, wo die Böden stark wechseln, 

-  die genaue Feststellung des Topographiefaktors  LS  bei Hangformen 

   mit ständig wechselnder Neigung, wo es schwierig und zeitaufwendig 

   ist, in gleichlange und homogen geneigte Hangteilstücke zu unter- 
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   teilen und die erosionswirksame Hanglänge zu finden, 

-  die Bestimmung des zukünftigen Bedeckungs- und Bearbeitungsfaktors  C , 

   wenn noch nicht bekannt ist, wo die einzelnen landwirtschaftlichen Be- 

   triebe zugeteilt werden und welche Fruchtfolgen dort in Zukunft zu er- 

   warten sind. 

Diese Unsicherheitsfaktoren gehen alle in die Gesamtformel für den Bodenab- 

trag  A  ein und lassen deshalb einen hohen Gesamtvariationskoeffizient er- 

warten. Das bedeutet eine verhältnismäßig große Unsicherheit, ob im konkre- 

ten Planungsgebiet der errechnete Abtrag auch richtig ist. Schwertmann 

macht darüberhinaus für die UBAG Bayern [35] darauf aufmerksam, daß eine 

ganze Reihe von Parametern aus den USA übernommen werden mußte, ohne daß es 

bis jetzt möglich war, sie auf die Anwendbarkeit in Bayern zu überprüfen. 

Der Vorteil einer genauen Vorausschätzung des Bodenabtrags wäre, daß die 

errechneten Werte mit Toleranzgrenzen verglichen werden könnten. Damit wäre 

es möglich, örtlich toleranzüberschreitende Werte aufzuzeigen. Für jeden 

einzelnen Hang könnte dann die Relation des tatsächlichen Bodenabtrags zum 

tolerierbaren Wert angegeben werden. In der UBAG Bayern sind Toleranzgren- 

zen, und zwar abhängig von der Gründigkeit, festgelegt: "Die Toleranzgrenze 

wurde vorläufig so festgesetzt, daß das natürliche Ertragspotential in 

einem Zeitraum von 300 – 500 Jahren nicht entscheidend geschwächt wird. Na- 

turgemäß hat diese Richtlinie eine gewisse Beliebigkeit, denn strikt genom- 

men dürfte nicht mehr Boden abgetragen werden als sich neu bildet. Die Rate 

der Neubildung ist jedoch so gering, daß dieses Prinzip die Toleranzgrenzen 

praktisch auf 0 herabsetzen würde. Dies ist jedoch im Hinblick auf die jet- 

zige Situation unrealistisch, obwohl als Fernziel, insbesondere auch im 

Hinblick auf die Gewässerqualität, durchaus anzustreben" [35, Seite 17]. 

Die Wahl der Gründigkeit, d.h. der Tiefe des fruchtbaren Bodens, als be- 

stimmendes Element der Toleranzgrenze wird damit begründet, daß Böden mit 

geringer Mächtigkeit weniger Bodenabtrag vertragen, als solche mit großer 

Mächtigkeit [37]. Als jährliche Toleranzgrenze [35, Seite 19] wurden des- 

halb festgelegt: 

Gründigkeit Tiefe [cm] Jährl. Toleranzgrenzen [t/ha] 

flach 
mittel 
tief 
sehr tief 

< 30 
30 –  60 
60 – 100 
> 100 

 1 
 5 
10 
15 
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Ein Abtrag von 15 t/ha entspricht ungefähr 1 mm Profilverkürzung, d.h. in 

100 Jahren 10 cm. 

Die Ergebnisse der Bodenabtragsberechnungen nach der UBAG können in Karten 

graphisch wiedergegeben werden. So fertigt z.B. die Flurbereinigungsdirek- 

tion Landau a.d. Isar für die erosionsgefährdeten Teile eines Flurbereini- 

gungsgebietes erstens einmal eine Karte der Bodenerodierbarkeit 1 : 5 000, 

in der auf dem Grundriß der Katasterkarte  - Alter Bestand -  die Klassen- 

grenzen und –beschriebe mit den Wertzahlen der Reichsbodenschätzung, die 

prozentualen Geländeneigungen und die K-Faktoren eingetragen sind, dann 

eine Erosionsgefahrenkarte, in der die errechneten Bodenabtragswerte in Ge- 

fällrichtung (t/ha) und die dazugehörenden Toleranzwerte verzeichnet sind. 

Diese Karten dienen als Grundlage für die Planung des Wege- und Gewässer- 

netzes und der Zuteilung.  

 

5.2  Die Feldaufnahme 

 

Die Berechnung des Bodenabtrages nach der UBAG bewegt sich in einem etwas 

abstrakten Raum, weil dabei nicht unmittelbar das Erosionsgeschehen an Ort 

und Stelle gemessen bzw. beobachtet, sondern aufgrund einer Vielzahl mehr 

oder weniger für die örtlichen Verhältnisse zutreffender Faktoren vorausbe- 

rechnet wird  -  vorausberechnet, wie es sein müßte. Der direktere Weg ist 

jedoch, die Auswirkungen der bisherigen Erosion örtlich zu messen und über 

möglichst viele Jahre hinweg die jetzige Erosion zu beobachten. 

Für die Planung in der Flurbereinigung braucht es ein Verfahren, das ohne 

einen allzu großen Aufwand die erosionsgefährdeten Stellen deutlich auf- 

zeigt, und zwar auch so, daß die betroffenen Landwirte ein anschauliches 

Bild von der Erosionsgefahr bekommen. Sie sind ja die Leidtragenden und 

müssen zuerst einmal überzeugt werden von der Notwendigkeit, Schutzmaßnah- 

men zu ergreifen. Dann erst kann man gemeinsames Handeln von Planenden und 

Betroffenen erwarten. Das ist ein psychologisches Moment, das oft zu wenig 

beachtet wird. 

Der durch Erosion bisher eingetretene Schaden läßt sich an den gefährdeten 

Hängen durch Überprüfung des Bodenprofils feststellen, und zwar über Pro- 

filreihen von oben nach unten mit Feststellung der Mächtigkeit der einzel- 

nen Horizonte, wobei die allgemein gebräuchliche Horizont-Nomenklatur durch 
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zusätzliche Unterscheidungen, wie sie z.B. Jung [20] entwickelt hat, weiter 

differenziert werden kann. Er unterschied zusätzlich noch einen Nutzungsho- 

rizont, das ist die durch Bearbeitung erfaßte Schicht, und einen Erosions- 

horizont, das ist die durch Ablagerung entstandene Schicht. 

Profilreihen können durch Ausheben von Gruben oder noch einfacher mit Hilfe 

des Bohrstocks ermittelt werden. Über die Profilstichproben können auch 

die Flächen abgegrenzt werden, die besonders erosionsgefährdet sind. Es 

läßt sich auch, wenn die Erosionsgefährdung in gut unterscheidbare Gradstu- 

fen unterteilt werden kann, eine Gefahrenstufenkarte mit Flächen unter- 

schiedlicher Gefahrenstufen erstellen. Niesmann [26] hat für Flurbereini- 

gungsverfahren im nordbadischen Kraichgau anfangs der 60er Jahre solche Ge- 

fahrenstufenkarten mit 5 Stufen aufgenommen. Der dabei verwendete Maßstab 

1 : 25 000 ist jedoch für die praktische Planungsarbeit zu klein. Umfang- 

reiche Erosionsuntersuchungen, die sich in Gefahrenstufen- und Nutzungsho- 

rizontkarten niedergeschlagen haben, wurden seinerzeit auch von Kuron und 

Jung [23], insbesondere für Flurbereinigungen in Hessen, durchgeführt. 

Mit der Feststellung des bisherigen Schadens muß eine Beobachtung des ge- 

genwärtigen Erosionsgeschehens einhergehen. Auch wenn dafür nur einige we- 

nige Jahre vor der Planung des Wege- und Gewässernetzes zur Verfügung ste- 

hen, bringt die laufende Beobachtung der Erosionsvorgänge, vor allem während 

und nach Starkregen und ergiebigen Dauerregen, wertvolle Erkenntnisse über 

die örtlichen Schwerpunktsbereiche der Erosion. Vor allem der Verlauf der 

linearen Erosionsformen kann dabei gut verfolgt werden. Nach erosionsauslö- 

senden Niederschlägen muß dazu eine örtliche Schadenskartierung vorgenommen 

werden, bei der nach einem Zeichenschlüssel für die verschiedenen Erosions- 

formen alle sichtbar aufgetretenen Erosionsschäden kartiert werden. Leser 

u.a. [24],[25] arbeiten im nordschweizerischen Raum mit solchen großmaßstä- 

bigen Erosionskartierungen nach Regenfällen. 

Von geographischer Seite wurden auch schon Maßstäbe, die in den Boden ein- 

geschlagen werden, zur Ablesung des Abtrags benutzt. Man muß jedoch dabei 

bedenken, daß die Abtragswerte vor allem bei Flächenerosion innerhalb eines 

Jahres sehr klein sind: 1 mm ergibt ca. 15 t/ha, was schon dem höchsten 

Toleranzwert der UBAG Bayern entspricht. Quist [28] hat bei derartigen Un- 

tersuchungen (1978 – 1980) im Kraichgau 25 cm lange Nägel als Maßstäbe be- 

nutzt, wobei der Nagelkopf bis in die Höhe der Bodenoberfläche zu Beginn 
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der Vegetationsperiode eingeschlagen wurde. Bei einer solchen Methode müs- 

sen jedoch ernsthafte Zweifel angemeldet werden, Zweifel darüber, ob es 

möglich ist, im Zehntelmillimeter-Bereich auf einer rauhen Ackeroberfläche 

zu messen, und ob Bodensetzung und Bodenabtrag auseinandergehalten werden 

können. 25 cm lange Nägel erreichen ja nicht einmal die Pflugsohle! Leser 

u.a. [25] verwenden zumindest 60 cm lange "Bodenpegel", wobei auch sie be- 

tonen, daß es vieler Kontrollmessungen außerhalb der Erosionsereignisse be- 

darf, um eindeutige Angaben über das Setzungsverhalten des Bodens zu bekom- 

men. 

Die direkte örtliche Aufnahme der bereits eingetretenen Bodenveränderungen 

durch das Erosionsgeschehen in der Vergangenheit und die laufend zu beob- 

achtende gegenwärtige Erosion lassen den Schaden für Landwirtschaft und Bo- 

denkultur deutlich werden, sehr deutlich auch für die Betroffenen, wenn sie 

mit einbezogen werden in die Schadensfeststellung und dabei auch ihre Er- 

fahrungen mit einbringen können. Die enge Zusammenarbeit mit den Vorstands- 

mitgliedern der Teilnehmergemeinschaft kann auch hier sehr nutzbringend für 

alle Seiten sein!  

 

5.3  Die Luftbildinterpretation 

 

Zusätzlich zur Feldaufnahme ist die Interpretation vorhandener Luftbilder 

im Hinblick auf Erosionsspuren eine wertvolle Ergänzung. Vor allem wenn 

großmaßstäbige Luftbilder 1 : 5 000 bis 1 : 8 000 und Orthophotos 1 : 2 000 

bis 1 : 2 500 zur Verfügung stehen, wie es z.B. für die baden-württembergi- 

schen Flurbereinigungsverfahren neuerdings der Fall ist, ermöglicht eine 

derartige Interpretation die Feststellung von meist hell erscheinenden Flä- 

chen- und Linienerosionen und von mehr dunkleren Akkumulationen. Die Luft- 

bilder werden ja meist in den Monaten März bis Mai aufgenommen, also in 

einer Jahreszeit, die noch keine allzu große Pflanzenbedeckung des Ackerbo- 

dens aufweist. Sie ermöglichen bei stereoskopischer Betrachtung, welche das 

Relief ja überproportional heraushebt, eine gute Erkennung des Schadens, 

der dann im Detail auf den Orthophotos kartiert und durch Hochzeichnen auch 

auf Karten übertragen werden kann. Eine gute Einführung in diese spezielle 

Luftbildinterpretation geben Hassenpflug und Richter in "Formen und Wirkun- 

gen der Bodenabspülung und –verwehung im Luftbild" [16]. 
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Durch die übersichtliche Von-oben-Schau sind im Luftbild manche Erosions- 

merkmale deutlicher zu erkennen als vor Ort. Die Feldaufnahme erfährt da- 

durch eine wertvolle Ergänzung und Erweiterung. Sollten sogar Bildreihen 

von mehreren Jahren vorliegen, so brächte die eine zeitlich erweiterte 

Überprüfungsmöglichkeit der Erosionsbelastung eines Flurbereinigungsgebie- 

tes. 

 

6.  Möglichkeiten zur Verminderung der Erosion 

 

Im Rahmen der Flurbereinigung können einige wichtige Parameter der Erosion 

beeinflußt werden, so z.B. die Bearbeitungsrichtung, die Länge und die 

Neigung der Grundstücke. Es muß dabei versucht werden, alle Möglichkeiten 

der Erosionsverminderung auszuschöpfen. Jedoch auch der Landwirt kann 

durch eine Reihe von Maßnahmen dazu beitragen, z.B. durch Verbesserung der 

Bodenstruktur, geeignete Fruchtfolgen und Streifeneinsaat. Letztendlich 

müssen alle Möglichkeiten zusammen kombiniert werden, um die Erhaltung des 

Bodens und die Nachhaltigkeit der Bodenbewirtschaftung zu sichern. 

 

6.1  Verminderung der Erosion durch die Landbewirtschaftung 

 

Der den Boden bewirtschaftende Landwirt hat es selbst in der Hand, die An- 

fälligkeit des Bodens gegenüber der Erosion zu vermindern. Folgende Maßnah- 

men haben sich dabei positiv ausgewirkt [6],[7],[8]: 

Verbesserung der Bodenstruktur, damit das Wasser möglichst schnell aufge- 

nommen werden kann, durch 

-  gute Humusversorgung in Form von Strohdüngung, Zwischenfruchtanbau 

   und Wirtschaftsdünger, 

-  Zufuhr von Kalk zur Förderung der Krümelstruktur und des Bodenlebens, 

-  eine Bodenbearbeitung, welche Verdichtungen vermeidet und die Boden- 

   oberfläche rauh erhält. Wenn notwendig Auflockerung der Fahrspuren 

   durch Tieflockerungsschare. Eventuell Reduzierung der Bodenbearbeitung 

   durch Verzicht auf Bodenwendung mit dem Pflug, stattdessen nur lockern- 

   de und mischende Bearbeitung des Oberbodens und damit Erhaltung der 

   Ernterückstände an der Oberfläche und eines intensiveren Bodenlebens. 

   Bei der sogenannten Minimalbodenbearbeitung werden nur noch die Saat- 

   rillen gezogen. 
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Förderung der Bodenbedeckung, damit der Boden vor dem direkten Einfluß des 

Niederschlags geschützt wird, durch 

-  Erhaltung der Grünlandnutzung, vor allem bei stark geneigten Lagen, 

-  Erweiterung der Fruchtfolgen, vor allem um den spät bodenbedeckenden 

   Mais- und Zuckerrübenanteil zu vermindern, 

-  Anbau von Zwischenfrüchten, um den Zeitraum unzureichender Bodenbe- 

   deckung zu verkürzen. 

Besondere Erosionsschutzmaßnahmen, damit das oberflächlich abfließende Was- 

ser gebremst wird, wodurch sich das mitgeführte Bodenmaterial absetzen kann, 

durch 

-  Einsaat von 1 – 2 m breiten, höhenlinienparallelen Getreidestreifen in 

   einem Abstand von 20 – 40 m unmittelbar nach der Maiseinsaat, 

-  Einsaat von Getreideeinzel- bzw. Doppelreihen zwischen die Maisreihen, 

-  Nutzung in Form von 15 – 40 m breiten Streifen, wechselweise mit ero- 

   sionsanfälligen und erosionsmindernden Kulturpflanzen (vor allem im 

   Ausland verbreitet). 

 

6.2  Verminderung der Erosion durch Maßnahmen der Flurbereinigung 

 

In der Flurbereinigung wird in der Regel ein neues Wege- und Gewässernetz 

geschaffen, wodurch auch neue Gewannenblöcke entstehen, in denen die neuen 

Grundstücke zugeteilt werden. Diese Neugestaltung der Grundstücksstruktur 

bietet besondere Möglichkeiten, die Erosion zu vermindern. Allerdings muß 

dabei beachtet werden, daß auch andere Vorgaben aus landwirtschaftlicher 

Sicht eingehalten werden sollten:  die Ausweisung möglichst großer Grund- 

stücke, die rationell bewirtschaftet werden können, d.h. für Ackerland mög- 

lichst Parallelität der Grundstücksseiten in Furchenrichtung und eine Länge 

des Grundstücks von mindestens 200 – 300 m [2]. Die einzelnen Möglichkeiten 

einer erosionsvermindernden Neugestaltung durch die Flurbereinigung sollen 

nachfolgend aufgezeigt werden. 

 

6.2.1  Förderung der Querbewirtschaftung 
 

Die Richtung der Längsseiten der neuen Grundstücke legt im allgemeinen auch 

die Bearbeitungsrichtung für den Landwirt fest, es sei denn, das Grundstück 
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ist so groß, daß es in verschiedenen Richtungen bearbeitet werden kann. Das 

bedeutet für die Flurbereinigungsplanung eine verantwortungsvolle Entschei- 

dung darüber, welcher Grundstücksverlauf am besten zu wählen ist, auch im 

Hinblick auf eine Minimierung der Erosion. Dabei ist die Längsseitenrich- 

tung, d.h. die Bearbeitungsrichtung, vor allem in Abhängigkeit von Gelände- 

neigung, Hanglänge und Landtechnik zu sehen. 

Überschläglich kann die Situation, wie sie sich aus zahlreichen Untersu- 

chungen und Erfahrungen darstellt, folgendermaßen beschrieben werden:  Die 

Querbewirtschaftung vermindert gegenüber der Bewirtschaftung in Gefälls- 

richtung (= Längsbewirtschaftung) die Erosion; die Wirkung ist am größten 

bis zu einer Geländeneigung von rund 8 % (nach der UBAG 50 % Verminderung 

des Abtrags), dann geht die positive Wirkung mit zunehmender Steigung wie- 

der zurück (nach der UBAG von 40 % bei 8 – 12 % Neigung auf 20 % bei 17 - 

20 % Neigung). Das rührt daher, daß bei zunehmender Steigung die "querge- 

stellten" Elemente Furche, Saatrille, Schlepperspur usw. keine allzu große 

rückhaltende Wirkung mehr zeigen; das Wasser kann leichter wieder durchbre- 

chen. 

Mit dieser abnehmenden Wirkung der Querbewirtschaftung geht der bei zuneh- 

mender Geländeneigung schwieriger werdende Schlepper- und Maschineneinsatz 

einher. Die mit der Geländeneigung wachsenden Schwierigkeiten sind zuneh- 

mende 

   -  seitliche Abdrift, 

   -  einseitige Geräteneigung  und 

   -  erhöhte Unfallgefahr. 

Zwar sind auch der Maschinenarbeit in Gefällrichtung mit zunehmender Nei- 

gung Grenzen gesetzt, bei Querbewirtschaftung jedoch werden bei einigen 

landwirtschaftlichen Maschinen die Grenzen einer noch zufriedenstellenden 

Arbeitsqualität früher erreicht als bei Fallinienarbeit. Die ersten Schwie- 

rigkeiten beginnen zum Teil schon bei 10 – 12 % Geländeneigung. 

Von seiten der Landtechnik [27] werden nun immer wieder die Möglichkeiten 

aufgezeigt, wie die Querbewirtschaftung erleichtert werden kann, z.B. durch 

-  Verminderung der Abdrift durch Allradantrieb, Lenkautomaten, Spur- 

   scheiben, Zwillingsbereifung bzw. Gitterräder, 
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-  Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Geräte an Querhängen durch 

   Einsatz von Maschinen, die als Ganzes oder in Teilen Neigungsaus- 

   gleiche haben, 

-  Verringerung der Unfallgefahr durch Spurverbreiterung, Zwillingsbe- 

   reifung bzw. Gitterräder, Sicherheitskabinen und nicht volle Beladung 

   der Wagen und Bunker zum Niedrighalten des Schwerpunktes. 

Die Landwirte wissen zumeist, daß es diese technischen Möglichkeiten gibt, 

verweisen jedoch sofort auf die zusätzlichen Investitionskosten und auf den 

erhöhten Arbeitszeitbedarf. Deshalb stellen auch nur so wenige auf Querbe- 

wirtschaftung um. Hier muß die landwirtschaftliche Beratung verstärkt ein- 

setzen, wenn ein Umdenken in Gang kommen soll. Die Landwirte durch entspre- 

chende Grundstücksneueinteilung im Rahmen der Flurbereinigung zur Querbe- 

wirtschaftung zu zwingen, wie es auch schon gefordert wurde [9], ist nicht 

der geeignete Weg. Sie müssen zuvor überzeugt werden von der Richtigkeit 

dieser Maßnahme, ansonsten spricht man sogleich wieder von der Diktatur der 

Flurbereinigung!  

 

6.2.2  Beschränkung der Grundstückslänge in Gefällrichtung 
 

Die Zuteilung der Grundstücke in Gefällrichtung findet darin ihre Grenze, 

daß bei zunehmender Hangneigung die Grundstückslänge immer kürzer werden 

muß, wenn der Bodenabtrag niedrig gehalten werden soll. Hierbei kommt es 

ganz darauf an, welche Toleranzwerte man für den Abtrag zulassen will. 

Werden die Toleranzwerte der UBAG Bayern mit jährlich 1 – 15 t/ha vorgege- 

ben, so liegt die maximal zulässige Grundstückslänge in Gefällrichtung mit 

5 % Neigung bei rund 200 – 300 m. Mit zunehmender Geländeneigung geht die 

maximal zulässige Länge schnell zurück. Zwei Beispiele:  bei Lößlehm (K = 

0,5), R = 70 und einer Fruchtfolge mit 1/3 Hackfrucht (C = 0,3) errechnet 

sich für 10 % Neigung eine maximal zulässige Länge von 32 m, für 12 % nur 

19 m; bei lehmigem Sand (K = 0,3), R = 70, C = 0,3 errechnet sich für 10 % 

Neigung eine Länge von 40 m, für 15 % nur 12 m. 

Mit solchen kurzen Grundstückslängen ist jedoch keine moderne Landwirt- 

schaft mehr möglich! Das heißt, daß ab ungefähr 5 % Neigung die Bearbei- 

tungsrichtung quer zum Gefälle gelegt werden müßte, wenn z.B. Mindestlängen 

von 200 – 300 m erreicht werden sollen. Der Vorteil der Querbewirtschaftung 
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besteht in der Möglichkeit, auch bei größerer Neigung eine Mindestlänge für 

den rationellen Einsatz der landwirtschaftlichen Maschinen anhalten zu kön- 

nen; nur ist eine Reihe dieser Maschinen mit ihrer Funktionsfähigkeit bei 

zunehmender Querneigung bald am Ende, d.h. bei 16 – 18 % z.B. nicht mehr  

einsetzbar. 

Hier tut sich ein schwer zu lösender Zielkonflikt auf. Würde man die UBAG- 

Toleranzen konsequent vorschreiben, so müßte ein großer Teil der jetzigen 

Ackerbewirtschaftung in Gebieten mit bewegtem Relief eingestellt werden. 

Der Flurbereinigungsingenieur kommt bei der Neuzuteilung in größte Schwie- 

rigkeiten, wenn die betroffenen Landwirte die Querbewirtschaftung nicht 

wollen und auch dafür maschinell nicht ausgerüstet sind. Man kann ihnen 

vielleicht raten, eventuell aus Acker wieder Grünland zu machen oder die 

Äcker so zu bewirtschaften, daß der Erosion massiv entgegengearbeitet wird. 

Es gibt ja tatsächlich Beispiele, die zeigen, daß auch bei größter Neigung 

die Erosion bei Längsbewirtschaftung zu beherrschen ist:  In den Mittelge- 

birgen und im Alpenraum werden Äcker bis zu 50 % Neigung in Hangrichtung 

mit Seilzug bewirtschaftet, allerdings wird dafür gesorgt, daß der Humusan- 

teil sehr hoch ist, z.B. durch eine konsequente Feld-Gras-Wirtschaft. Die 

Frage nun, wie der aufgezeigte Konflikt gelöst werden kann, muß bei der 

jetzigen wirtschaftlichen Situation der Landwirtschaft offen bleiben.  

 

6.2.3  Hangunterteilung 
 

Große ackerbewirtschaftete Hänge bedürfen der erosionshemmenden Untertei- 

lung, gleich ob sie quer oder längs bearbeitet werden. Diese Unterteilung 

hat die Aufgabe, das Hangwasser zu bremsen bzw. schadlos abzuleiten und den 

mitgeführten Boden frühzeitig zur Ablagerung zu bringen. Folgende Maßnahmen 

bieten sich hierzu an:  

 

6.2.3.1  Einbindung bestehender Böschungen in das neue Grundstückssystem 
 

Bestehende Böschungen, womöglich mit wasserhemmenden Hecken bestanden, sol- 

len so in die Neuzuteilung der Grundstücke eingebunden werden, daß sie mög- 

lichst quer zum Wasserabfluß und längs zur Bearbeitungsrichtung liegen.  

 

6.2.3.2  Neuanlage von Pflanzstreifen 
 

Ein Hang kann durch Pflanzstreifen mit Sträuchern in mehreren Reihen und 
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einzelnen Bäumen quer zum Gefälle erosionsmindernd unterteilt werden, wie 

in Abbildung 13 dargestellt ist. Damit soll die Kraft des Wassers gebremst 

und das Wasser möglichst zum schnellen Versickern gebracht werden. Der wir- 

kungsvollste Verlauf eines Pflanzstreifens muß für die verschiedenen Hang- 

formen gesucht werden. Er sollte vor allem oberhalb derjenigen Fläche ange- 

legt werden, die am stärksten gefährdet ist, also in der Regel oberhalb der 

steilsten Fläche oder dort, wo ein großes Wassereinzugsgebiet abgeriegelt 

werden soll. Besonders gefährdete Hänge sind durch mehrere Pflanzstreifen 

so zu unterteilen, daß ihre Gesamtwirkung am größten ist. 

 

   Abb. 13   Hangunterteilung durch Pflanzstreifen 

 

6.2.3.3  Neuanlage von Böschungen und Terrassierung 
 

Mit der Neuanlage von Böschungen sollte ein altes Mittel der Erosionsbe- 

kämpfung wieder aufgegriffen werden. Es stellt sich dabei die Frage, wie 

die alten kleinteiligen Böschungen, die oft auch zu einer gewissen Terras- 

sierung geführt haben, entstanden sind. Richter [29, S. 306], der die ver- 

schiedenen Meinungen zu dieser Frage abgewogen und eigene Untersuchungen, 

vor allem Hangprofilbohrungen, vorgenommen hat, kommt zum Schluß, daß die 

Stufenrainbildung vor allem das Ergebnis von Bodenabspülung und Akkumula- 

tion ist, wobei der Mensch oft dabei mitgeholfen hat, wenn er z.B. entlang 
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der unteren Grundstücksgrenzen gewisse Hemmnisse, z.B. Lesesteine und Ra- 

sensoden, aufgeschichtet hat. Hinter diesen Sperren lagert der Boden sich 

dann ab und die Bodenoberfläche steigt langsam an, wobei das Gelände all- 

mählich flacher wird und dadurch immer mehr Boden zurückbleibt. Unterstützt 

wird dieser Prozeß durch einseitiges Pflügen nach unten. So sind diese Bö- 

schungen allmählich "angewachsen". In Abbildung 14 wird dies im Querschnitt 

dargestellt.  

 

   Abb. 14   Entstehung von Böschungen 

 

Dieses alte Mittel, die Bildung von Böschungen zuerst durch Sperren anzure- 

gen und sie mit der Zeit höher werden zu lassen, ist einfach und kostet 

nicht viel. Es bedarf dazu nur der behutsamen Einfühlung in den Erosions- 

prozeß, um mit verhältnismäßig wenig Aufwand gute Wirkungen zu erzielen. Es 

gilt als erstes, vor allem die stark bodenabtragenden Rinnen- und Graben- 

erosionen zu unterbinden. Sie treten vor allem in den Mulden der Hohlhänge 

auf. Diese sollten deshalb, wie in Abbildung 15 dargestellt, zuerst mit 

quergestellten Böschungen abgeriegelt werden. 

Großflächiger wirksam sind langgezogene Böschungen über ganze Hänge hin- 

weg, im Verlauf so wie bei neu anzulegenden Pflanzstreifen (Abbildung 13). 

Bereits die Anlage von Pflanzstreifen kann als auslösendes Moment für die 
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   Abb. 15   Neuanlage erosionshemmender Böschungen in Hohlhängen 

 

Böschungsbildung angesehen werden, weil sie die einfachste Form der Sper- 

rung bildet. Wenn vor der Pflanzung darüberhinaus noch ein Erdwall zusam- 

mengeschoben worden ist, so kann die Wasserbremsung und Bodenakkumulation 

besonders angeregt werden, und die Böschung beginnt "zu wachsen". Im Laufe 

der Jahre sollten immer wieder Steine und anderes Material abgeladen wer- 

den, damit die Böschung umso schneller an Höhe gewinnt. 

Terrassenbildende Wirkung hat dieser Prozeß nur dann, wenn die Böschungen 

eng aufeinanderfolgen, was jedoch wieder unwirtschaftlich kleine Grund- 

stücksbreiten zur Folge haben kann.  

 

6.2.3.4  Anlage von Gürtelwegen 
 

Auch Gürtelwege, die mit leichtem Gefälle quer zum Hang verlaufen, bringen 

eine hangunterteilende Wirkung, vor allem, wenn sie bergseitig einen Sei- 

tengraben haben, in den das Oberflächenwasser schadlos abgeleitet werden 

kann. Ihre Erschließungsfunktion ist jedoch bei Querbewirtschaftung vermin- 

dert, zusätzliche Wege entlang der Grundstücks-Breitseiten werden notwendig.  

 

6.3  Weitere Möglichkeiten der Erosionsverminderung 

 

Hier sollen einige weitere Möglichkeiten der Erosionsverminderung aufge- 
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zeigt werden, wie sie mehr in anderen Ländern praktiziert werden. Ihre Ver- 

wendbarkeit auch bei uns sollte vielleicht stärker als bisher überlegt und 

an praktischen Beispielen überprüft werden. Sie betreffen sowohl die Landbe- 

wirtschaftung wie auch die Flurbereinigung.  

 

6.3.1  Ableitung des Oberflächenwassers durch Fangfurchen und -mulden 
 

Eine alte Technik der verstärkten Oberflächenwasserabführung ist die Anlage 

von Fangfurchen, die fischgrätenartig mit leichtem Gefälle quer zum Hang 

angelegt werden. Sie wurden meist erst nach der Saatbettbereitung mit dem 

Pflug hergestellt. Für die weitere Ackerbearbeitung waren sie natürlich 

hinderlich und drohten leicht zugeschwemmt bzw. zugeschüttet zu werden. We- 

niger hinderlich sind breite Fangmulden mit geringerer Tiefe, jedoch mit 

flachen und breiten Hochrücken, die mit Hilfe von Mehrscharpflügen oder mit 

schneepflugartigen, nach hinten geöffneten Schleppen zusammengeschoben 

werden. Diese flachen Mulden können landwirtschaftlich mitbearbeitet und 

-bestellt werden und behindern somit kaum. Über die Anwendung von Fangfur- 

chen und –mulden wird vor allem aus den Ländern des Ostblocks [12],[18], 

aber auch aus den USA [19] berichtet.  

 

6.3.2  Hangverbauung 
 

In Ländern mit starker Erosion werden die bedrohten oder schon sehr stark 

durch Erosion geschädigten Hänge regelrecht mit höhenlinienparallelen Ero- 

sionssperren verbaut, so z.B. durch linienförmiges Einrammen von Pfählen 

oder durch Aufschichten von Steinmauern [18],[39]. Besonders die Erosions- 

rinnen in Hohlhängen können damit abgedämmt werden. Diese Sperren bilden 

häufig die Ausgangsgrundlage für die Anlage von Terrassensystemen.  

 

6.3.3  Konturbewirtschaftung 
 

Die bisher praktizierte Querbewirtschaftung erfolgte in der Regel nicht 

streng höhenliniengleich, sondern nur ungefähr, weil bei der Bewirtschaf- 

tung mit parallelen Grundstückslängsseiten eine vollständige Anpassung an 

die Höhenlinien meist nicht möglich ist. Die parallelen Grundstücksseiten 

sind den Höhenlinien mehr oder weniger nur angepaßt  -  siehe Abbildung 16. 

Wenn streng höhenlinienparallel gearbeitet werden soll, d.h. in Konturen, 

dann kann die Parallelität der Furchen nicht eingehalten werden, weil die 
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Höhenlinien in der Regel nicht parallel verlaufen, sondern in ihrem gegen- 

seitigen Abstand sich stets verändern. 

   Abb. 16   Den Höhenlinien ungefähr angepaßte Querbewirtschaftung 
             bei nichtparallelen Höhenlinien und parallelen Grund- 
             stücksseiten 

 

Nur dort, wo die Höhenlinien streng parallel verlaufen, können die Grund- 

stücksgrenzen sowohl gegenseitig wie auch zu den Höhenlinien parallel ange- 

legt werden. Eine strenge Konturnutzung ist somit möglich  -  Abbildung 17.  

   Abb. 17   Den Höhenlinien streng angepaßte Querbewirtschaftung 
             = Konturnutzung bei parallelen Höhenlinien und Grund- 
             stücksseiten 
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Der Fall der parallelen Höhenlinien kann bei gestreckten Hängen vorkommen, 

sehr oft sind die Hänge jedoch nicht gleichmäßig quergeneigt, sondern bil- 

den steilere und flachere Hangteile. Die einzelnen Höhenlinien mäandrieren 

dabei gegenseitig mehr oder weniger stark. In solchen Fällen ist es nicht 

möglich, Grundstücke mit parallelen Längsseiten, die gleichzeitig beidsei- 

tig höhenlinienparallel sind, zuzuteilen. Konturbewirtschaftung kann dann 

nur nach einer besonderen Methode der Feldbewirtschaftung annähernd durch- 

geführt werden, nämlich mit der Rundumbearbeitung, angefangen mit dem Rund- 

pflügen, entweder mit Zusammen- oder Auseinanderschlag [11], bis hin zu den 

Erntearbeiten im Rundumverfahren. Diese Methode wird in den erosionsgefähr- 

deten Gebieten der USA verwendet [14]. Sie ermöglicht, daß die Grundstücks- 

seiten höhenliniengleich angelegt und die Bearbeitungserschwernisse infolge 

wechselnder Grundstücksbreite abgefangen werden. 

Sehr oft wird auch eine gemischte Bearbeitung gewählt, sowohl mit parallel 

bewirtschafteten Streifen wie auch mit Rundumbearbeitung der dazwischen 

liegenden "unförmigen" Ackerteile, auf denen überdies, wechselweise mit den 

Streifen, verschiedene Kulturpflanzen angebaut werden. Diese Bearbeitung 

   Abb. 18   Streifen- und Rundumbearbeitung 
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setzt jedoch große Ackerschläge voraus, so daß sie bei uns nur für größere 

Betriebe in Frage kommt  -  Abbildung 18.  

 

7.  Schlußbetrachtung 

 

Mit dieser Einführung in die Probleme der Bodenerosion durch Wasser und ih- 

re Behandlung im Rahmen der Flurbereinigung sollte ein schwieriges Planungs- 

gebiet der ländlichen Neuordnung aufgezeigt werden. Die Bodenerosion ist 

ein weltweites Problem; für unseren mitteleuropäischen Raum war es in den 

letzten Jahrzehnten etwas in den Hintergrund getreten, wird aber zunehmend 

auch hier wieder aktuell. Politisch in Angriff genommene Bodenschutzpro- 

gramme bringen auch die Bodenerosion mehr und mehr in das Bewußtsein unse- 

rer Gesellschaft. Das wird ein verstärktes Handeln auslösen, so auch in Zu- 

kunft eine verstärkte Berücksichtigung in der Flurbereinigungsplanung. 

Zum Schluß darf ich allen danken, mit denen ich über die Probleme der Ero- 

sion diskutieren konnte, insbesondere danke ich Herrn Dipl.-Geograph R. 

Lehmann für seine anregenden Beiträge. Das weite Feld der Veröffentlichun- 

gen über Erosion ist fast nicht mehr überblickbar. Bereits 1966 wurden in 

einer Bibliographie zur Bodenerosion in Mitteleuropa [36] über 1700 Publi- 

kationen genannt, in diesem Fall vorwiegend nur deutschsprachiges Schrift- 

tum, weltweit ist es sicherlich auf das Mehrfache angewachsen. 

Die wirksame Bewältigung der Erosion erfordert in Zukunft eine verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen dem Bodenkundler, dem Landwirt und dem Flurbereini- 

gungsingenieur, denn das Problem hat viele Seiten, und nur die Berücksich- 

tigung aller Seiten wird einen tragfähigen Kompromiß zustande bringen kön- 

nen! 
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